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2 Informationen Besuchen Sie uns auf www.stolpen.de

Wichtige Rufnummern
Notrufnummern
Polizei 110
Feuerwehr und Rettungsdienst 112
Rettungsleitstelle: 0351 501210
Polizeirevier Sebnitz 035971 850
Arztbereitschaft 116 117

Stadtverwaltung Stolpen
E-Mail: stadt@stolpen.de
Telefax: 035973 28025
Telefon: 035973/
Bürgermeister 280-40
Sekretariat 280-40
Standesamt 280-11
Meldestelle 280-14
Hauptamt 280-10
Soziales 280-12
Gewerbeamt 280-24
Ordnungsamt 280-26
Rechnungsamt 280-20
Kasse 280-22
Bauamt 280-15
Bauhof 26560
Gleichstellungsbeauftragte  280-11

Sprechzeiten der Verwaltung
Montag geschlossen
Dienstag 9.00 Uhr - 12.00 Uhr
und 13.00 Uhr - 18.00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 9.00 Uhr - 12.00 Uhr
und 13.00 Uhr - 16.00 Uhr
Freitag 9.00 Uhr - 12.00 Uhr
(Einwohnermeldeamt und Standesamt nur nach vorheriger Ter-
minvereinbarung)

Sprechzeiten des Bürgermeisters
Dienstag 9.00 Uhr - 12.00 Uhr
und 13.00 Uhr - 18.00 Uhr
Donnerstag 14.00 Uhr - 16.00 Uhr
(nach vorheriger Anmeldung unter 280-40)

Wasser- und Abwasserzweckverband „Mittlere Wesenitz“
E-Mail: info@wazv-mittlere-wesenitz.de
Telefax: 035973 612-18
Telefon: 035973/
Verwaltung/Zentrale 612-0
Gebührenstelle 612-14

Sprechzeiten
Dienstag 9.00 Uhr - 12.00 Uhr
und 14.00 Uhr - 18.00 Uhr
Donnerstag 9.00 Uhr - 12.00 Uhr
und 14.00 Uhr - 16.00 Uhr
Freitag 9.00 Uhr - 12.00 Uhr
Bereitschaft
Wasserversorgung 0172 3743033
 0172 3743035
Abwasserentsorgung
(WASS GmbH) 0172 3702641
Gasversorgung 0180 2787901
Entsorgung Klärschlamm/
Abwasser aus Kleinkläranlagen/
Sammelgruben: Wasserversorgung Bischofswerda GmbH
Telefonnummer:  03594 777-0
 E-Mail: info@wvbiw.de
Forstrevier
Forstbetrieb Neustadt,
Revierleiter Herr Fleischer Telefon: 03596 585729

Ärzte/Zahnärzte
Arztpraxis Dr. Lehm 26336
Arztpraxis Rasche 26376
Arztpraxis Weller 26377
Kinderarztpraxis
Dr. Autenrieth 63828
Zahnarztpraxis Dr. Boden 24122
Zahnarztpraxis Dr. Böhmer 26435
Ärztlicher Bereitschaftsdienst
Kassenärztliche Vereinigung Sachsen
Sie sind krank außerhalb der Sprechzeiten Ihrer Arztpraxis?
In den Ärztlichen Bereitschaftspraxen der KV Sachsen erhalten 
Sie medizinische Versorgung bei akuten, aber nicht lebensbe-
drohlichen Erkrankungen außerhalb der üblichen Sprechzeiten 
von Arztpraxen.
Informationen zu allen Standorten, Behandlungsbereichen und 
Öffnungszeiten erhalten Sie telefonisch unter: 116117, sowie 
unter: www.kvsachsen.de > Bereitschaftsdienste.
Apotheke 035973 24830
Montag - Freitag 8.00 - 18.00 Uhr
Samstag 8.00 - 12.00 Uhr
Kindertagesstätten
Kita „Stolpener Burggeister“ Stolpen 26610
Kita „Kleine Weltentdecker“ Stolpen 646287
Kita „Schlumpfenland“ Langenwolmsdorf 26272
Kita „Sankt Martin“ Lauterbach 26407
Schulen
Basaltus-Grundschule Stolpen 035973 6201-20
Grundschule Langenwolmsdorf 035973 26383
Ludwig-Renn-Oberschule Stolpen 035973 6201-10
Soziales
ASB-Sozialstation 035973 24109
VS-Altenpflegeheim 035973 630
Kirchen, Pfarrämter
Evangelisch-Lutherische Kirche
„Stolpener Land“ 035973 26409
Evangelisch-Lutherische Kirche
Lauterbach-Oberottendorf 035973 26412
Römisch-Katholische Kirche
Röm.-kath. Pfarrei St. Heinrich und Kunigunde
Dr.-Wilhelm-Külz-Str. 2 – 4
01796 Pirna Tel. 03501 5710164
E-Mail: info@kath-kirche-pirna.de
Burg Stolpen 035973 23410
Dienstag bis Sonntag 10.00 - 16.00 Uhr
Bibliothek 035973 297413
Dienstag 14.00 - 18.00 Uhr
Mittwoch 9.00 - 12.00 Uhr
Donnerstag 14.00 - 16.30 Uhr
Stolpen-Information
E-Mail: mailto:Stadtinfo@Stolpen.de
Telefon 035973 27313
Friedensrichterin
Frau Petau
E-Mail: schiedsstelle@stolpen.de
Telefon: 035973 28040 (während Sprechzeiten Rathaus)
Tierärztlicher Bereitschaftsdienst
Die diensthabenden Tierärzte erfahren Sie wie folgt:
- https://www.landratsamt-pirna.de/
 veterinaerdienst-aktuell.html
-  www.tierarzt-stolpen.de
Notfallservice der Tagesklinik für Kleintiere Stolpen, Tel. 035973 
2830:
wochentags:  8.00 Uhr – 21.00 Uhr
samstags:   8.00 Uhr – 17.00 Uhr (mit telefon. Anmeldung)
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Gemeinde/Stadt/Landkreis

Stadt Stolpen
Markt 1
01833 Stolpen

Zutreffendes bitte ankreuzen X     und/oder ausfüllen.

Öffentliche Bekanntmachung 
der zugelassenen Wahlvorschläge für die

x  Gemeinderatswahl/Stadtratswahl am Sonntag, dem 9. Juni 2024

für das Wahlgebiet/
den Wahlkreis

Wahlgebiet/Wahlkreis, wenn das Wahlgebiet in mehrere Wahlkreise unterteilt ist

Stolpen

Lfd. Nr. des 
Wahlvorschlags
1

Bezeichnung des Wahlvorschlags (Partei/Wählervereinigung und (wenn vorhanden) 
Kurzbezeichnung/Kennwort)
Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)

Lfd. Nummer der Bewer-
berin/des Bewerbers

Familienname, 
Vornamen

Beruf oder Stand Geburtsjahr Postleitzahl, Wohnort
(Hauptwohnung) 1)

1 Lesch, Roman Dipl. Betriebswirt (FH) 1956 01833 Stolpen
2 Jahn, Anne-Katrin Geschäftsführerin 1984 01833 Stolpen/

OT Langenwolmsdorf
3 Böhmer, Arnd Bauingenieur 1971 01833 Stolpen
4 Säuberlich, Carolin Dipl. Betriebswirt (BA) 1992 01833 Stolpen/

OT Langenwolmsdorf
5 Walther, Michael Schornsteinfegermeister 1969 01833 Stolpen/

OT Rennersdorf-Neudörfel
6 Steglich, Ralf Lagerist 1982 01833 Stolpen/

OT Lauterbach
7 Weber, Anna Studentin Lehramt 2000 01833 Stolpen/

OT Rennersdorf-Neudörfel
8 Nöpel, Thomas Tischlermeister 1975 01833 Stolpen
9 Bardoux, Kerrin Betriebswirtin 1970 01833 Stolpen
10 Leideck, Ronald Steuerfachwirt 1969 01833 Stolpen
11 Henke, André Erzieher 1983 01833 Stolpen
12 Wächtler, Detlef Kunstschmiedemeister 1962 01833 Stolpen/

OT Rennersdorf-Neudörfel
13 Pichler, Ronald Projektingenieur 1964 01833 Stolpen
Lfd. Nr. des 
Wahlvorschlags 2

Bezeichnung des Wahlvorschlags (Partei/Wählervereinigung und (wenn vorhanden) 
Kurzbezeichnung/Kennwort)
Alternative für Deutschland (AfD)

Lfd. Nummer der Bewer-
berin/des Bewerbers

Familienname, 
Vornamen

Beruf oder Stand Geburtsjahr Postleitzahl, Wohnort
(Hauptwohnung) 1)

1 Engel, Ulrich Rentner 1950 01833 Stolpen
Lfd. Nr. des 
Wahlvorschlags
3

Bezeichnung des Wahlvorschlags (Partei/Wählervereinigung und (wenn vorhanden) 
Kurzbezeichnung/Kennwort)
Wählervereinigung Stolpen (WVS)

Lfd. Nummer der Bewer-
berin/des Bewerbers

Familienname, 
Vornamen

Beruf oder Stand Geburtsjahr Postleitzahl, Wohnort
(Hauptwohnung) 1)

1 Hemmerlein, Kai Angestellter in der 
Landesverwaltung/ Diplom-Jurist

1971 01833 Stolpen/ OT 
Rennersdorf-Neudörfel

2 Dr. Miersch, Sören Angestellter 1980 01833 Stolpen
3 Barthel, Josephine Auszubildende 2004 01833 Stolpen
4 Kretschmer, Gabriele Angestellte 1981 01833 Stolpen/

OT Langenwolmsdorf
5 Kleinstäuber, Karl Mechatroniker, Meister 1998 Bischofswerdaer Straße 

31, 01833 Stolpen
6 Nissen, Clemens Maurer 2000 Bahnhofsweg 13 b, 

01833 Stolpen
Lfd. Nr. des 
Wahlvorschlags
4

Bezeichnung des Wahlvorschlags (Partei/Wählervereinigung und (wenn vorhanden) 
Kurzbezeichnung/Kennwort)
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)

Lfd. Nummer der Bewer-
berin/des Bewerbers

Familienname, 
Vornamen

Beruf oder Stand Geburtsjahr Postleitzahl, Wohnort
(Hauptwohnung) 1)

1 Karsch, Sören Servicetechniker 1980 01833 Stolpen
2 Danch, Andreas Berufsfeuerwehrmann 1971 01833 Stolpen
3 Hille, Nadine Line Expert 1981 01833 Stolpen
4 Prof. Dr. Stumpf, 

Thorsten
Professor 1969 01833 Stolpen/

OT Helmsdorf
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Lfd. Nr. des 
Wahlvorschlags
5

Bezeichnung des Wahlvorschlags (Partei/Wählervereinigung und (wenn vorhanden) 
Kurzbezeichnung/Kennwort)
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE)

Lfd. Nummer der Bewer-
berin/des Bewerbers

Familienname, Vorna-
men

Beruf oder Stand Geburtsjahr Postleitzahl, Wohnort
(Hauptwohnung) 1)

1 Ruhland, Henry Elektrotechniker 1980 01833 Stolpen
2 Baumann, Gerd Dipl.-Ing. (FH) Elektrotechnik 1959 01833 Stolpen
Lfd. Nr. des 
Wahlvorschlags
6

Bezeichnung des Wahlvorschlags (Partei/Wählervereinigung und (wenn vorhanden) 
Kurzbezeichnung/Kennwort)
Unabhängige Wählervereinigung der Ortschaften (UWVO)

Lfd. Nummer der Bewer-
berin/des Bewerbers

Familienname, Vorna-
men

Beruf oder Stand Geburtsjahr Postleitzahl, Wohnort 
(Hauptwohnung) 1)

1 Säuberlich, Richard Industriemeister Elektro 1997 01833 Stolpen/ 
OT Langenwolmsdorf

2 Heber, Anja Bankkauffrau 1973 01833 Stolpen/ 
OT Langenwolmsdorf

3 Zumpe, Madlen Gesundheits- und Krankenpflegerin 1999 01833 Stolpen/ 
OT Helmsdorf

4 Wündrich, Thomas Polizeivollzugsbeamter in der Bun-
despolizei

1975 01833 Stolpen/ 
OT Langenwolmsdorf

5 Knäbel, Florian Zimmerer 2000 01833 Stolpen/ 
OT Helmsdorf

6 Albert, Wolfram Pfarrer a.D. 1957 01833 Stolpen/ 
OT Lauterbach

7 Spiller, Stefan Dipl. Ing. 1969 Hauptstraße 151 b,
01833 Stolpen/ 
OT Langenwolmsdorf

Ort, Datum

Stolpen, 03.05.2024

Unterschrift

Hirdina, Bürgermeister

1) Statt der vollständigen Wohnanschrift der Bewerberin/des Bewerbers wird nur der Wohnort und die Postleitzahl angegeben, es sei 
denn, die Bewerberin/der Bewerber bestimmt in der Erklärung nach § 16 Absatz 3 Nummer 1 SächsKomWO, dass die Bekanntmachung 
die vollständige Wohnanschrift enthalten soll.

Gemeinde/Stadt/Landkreis

Stadt Stolpen
Markt 1
01833 Stolpen

Zutreffendes bitte ankreuzen X     und/oder ausfüllen.

Öffentliche Bekanntmachung 
der zugelassenen Wahlvorschläge für die

x  Ortschaftsratswahl am Sonntag, dem 9. Juni 2024

für das Wahlgebiet Wahlgebiet

Stolpen

Lfd. Nr. des  
Wahlvorschlags
1

Bezeichnung des Wahlvorschlags (Partei/Wählervereinigung und (wenn vorhanden) 
Kurzbezeichnung/Kennwort)
Alternative für Deutschland (AfD)

Lfd. Nummer der Bewer-
berin/des Bewerbers

Familienname,  
Vornamen

Beruf oder Stand Geburtsjahr Postleitzahl, Wohnort
(Hauptwohnung) 1)

1 Engel, Ulrich Rentner 1950 01833 Stolpen
Lfd. Nr. des  
Wahlvorschlags
2

Bezeichnung des Wahlvorschlags (Partei/Wählervereinigung und (wenn vorhanden) Kurzbezeichnung/Kenn-
wort)
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)

Lfd. Nummer der Bewer-
berin/des Bewerbers

Familienname,  
Vornamen

Beruf oder Stand Geburtsjahr Postleitzahl, Wohnort
(Hauptwohnung) 1)

1 Karsch, Sören Servicetechniker 1980 01833 Stolpen
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Lfd. Nr. des  
Wahlvorschlags
3

Bezeichnung des Wahlvorschlags (Partei/Wählervereinigung und (wenn vorhanden) 
Kurzbezeichnung/Kennwort)
Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)

Lfd. Nummer der Bewer-
berin/des Bewerbers

Familienname,  
Vornamen

Beruf oder Stand Geburtsjahr Postleitzahl, Wohnort
(Hauptwohnung) 1)

1 Leideck, Ronald Steuerfachwirt 1969 01833 Stolpen
2 Pichler, Ronald Projektingenieur 1964 01833 Stolpen

X Es wurden
Anzahl 
3 Wahlvorschläge zugelassen, die zusammen weniger Bewerber/innen

als zwei Drittel der zu besetzenden Sitze umfassen.

Gemäß § 7 Absatz 3 Satz 2 KomWG wird die Ortschaftsratswahl als Mehrheitswahl ohne Bindung an Wahlvorschläge durchgeführt. Jede 
wählbare Person kann gewählt werden.

Gemeinde/Stadt/Landkreis

Stadt Stolpen
Markt 1
01833 Stolpen

Zutreffendes bitte ankreuzen X     und/oder ausfüllen.

Öffentliche Bekanntmachung 
der zugelassenen Wahlvorschläge für die

x  Ortschaftsratswahl am Sonntag, dem 9. Juni 2024

für das Wahlgebiet Wahlgebiet

Langenwolmsdorf

Ort, Datum

Stolpen, 03.05.2024

Unterschrift

Hirdina, Bürgermeister

1) Statt der vollständigen Wohnanschrift der Bewerberin/des Bewerbers wird nur der Wohnort und die Postleitzahl angegeben, es sei 
denn, die Bewerberin/der Bewerber bestimmt in der Erklärung nach § 16 Absatz 3 Nummer 1 SächsKomWO, dass die Bekanntmachung 
die vollständige Wohnanschrift enthalten soll.

Lfd. Nr. des  
Wahlvorschlags
1

Bezeichnung des Wahlvorschlags (Partei/Wählervereinigung und (wenn vorhanden) 
Kurzbezeichnung/Kennwort)
Freie Wählervereinigung Feuerwehr Langenwolmsdorf

Lfd. Nummer der Bewer-
berin/des Bewerbers

Familienname,  
Vornamen

Beruf oder Stand Geburtsjahr Postleitzahl, Wohnort
(Hauptwohnung) 1)

1 Roch, Steffen Tischlermeister 1978 01833 Stolpen
2 Hempel, Anke Bürokauffrau 1971 Hauptstraße 133 a,  

01833 Stolpen
3 Wündrich, Thomas Polizeivollzugsbeamter 1975 01833 Stolpen
4 Säuberlich, Richard Industriemeister Elektro 1997 01833 Stolpen
5 Merkel, Lydia Studentin 1996 01833 Stolpen
6 Heber, Anja Bankkauffrau 1973 01833 Stolpen
Lfd. Nr. des  
Wahlvorschlags
2

Bezeichnung des Wahlvorschlags (Partei/Wählervereinigung und (wenn vorhanden) 
Kurzbezeichnung/Kennwort)
Unabhängige Wählervereinigung Langenwolmsdorf (UWVL)

Lfd. Nummer der Bewer-
berin/des Bewerbers

Familienname,  
Vornamen

Beruf oder Stand Geburtsjahr Postleitzahl, Wohnort
(Hauptwohnung) 1)

1 Schaffrath, Anja Krankenschwester 1982 01833 Stolpen/  
OT Langenwolmsdorf

2 Weber, Jens Schmiedemeister 1968 01833 Stolpen/  
OT Langenwolmsdorf

3 Mai, Jörg Tischlermeister 1980 01833 Stolpen/  
OT Langenwolmsdorf

4 Franke, Robert Polizeibeamter 1984 01833 Stolpen/  
OT Langenwolmsdorf
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5 Schindler, Dirk Landwirtschaftsmeister 1981 01833 Stolpen/  
OT Langenwolmsdorf

Ort, Datum

Stolpen, 03.05.2024

Unterschrift

Hirdina, Bürgermeister

1) Statt der vollständigen Wohnanschrift der Bewerberin/des Bewerbers wird nur der Wohnort und die Postleitzahl angegeben, es sei 
denn, die Bewerberin/der Bewerber bestimmt in der Erklärung nach § 16 Absatz 3 Nummer 1 SächsKomWO, dass die Bekanntmachung 
die vollständige Wohnanschrift enthalten soll.

Gemeinde/Stadt/Landkreis

Stadt Stolpen
Markt 1
01833 Stolpen

Zutreffendes bitte ankreuzen X     und/oder ausfüllen.

Öffentliche Bekanntmachung 
der zugelassenen Wahlvorschläge für die

x  Ortschaftsratswahl am Sonntag, dem 9. Juni 2024

für das Wahlgebiet Wahlgebiet

Helmsdorf

Lfd. Nr. des  
Wahlvorschlags 1

Bezeichnung des Wahlvorschlags (Partei/Wählervereinigung und (wenn vorhanden) 
Kurzbezeichnung/Kennwort)
Helmsdorfer für Helmsdorf (HfH)

Lfd. Nummer der Bewer-
berin/des Bewerbers

Familienname,  
Vornamen

Beruf oder Stand Geburtsjahr Postleitzahl, Wohnort 
(Hauptwohnung) 1)

1 Wehner, Sven Elektromeister 1967 01833 Stolpen
2 Kretschmer, Dirk Feuerwehrmann 1977 01833 Stolpen
3 Rüdiger, Johannes Landwirt 1992 01833 Stolpen
4 Eisold, Oliver Vertriebleiter 1993 01833 Stolpen
5 Dr. Gahmig, Frieder Pensionär 1952 01833 Stolpen
6 König, Corinna Verkäuferin 1976 01833 Stolpen
7 Siegel, Dirk Dipl. Ing. für Bauwesen 1968 01833 Stolpen
8 Böttger, Björn Fleischermeister 1988 01833 Stolpen

X Es wurde nur ein Wahlvorschlag zugelassen.

Gemäß § 7 Absatz 3 Satz 2 KomWG wird die Ortschaftsratswahl als Mehrheitswahl ohne Bindung an die Wahlvorschläge durchgeführt. 
Jede wählbare Person kann gewählt werden.

Ort, Datum

Stolpen, 03.05.2024

Unterschrift

Hirdina, Bürgermeister

1) Statt der vollständigen Wohnanschrift der Bewerberin/des Bewerbers wird nur der Wohnort und die Postleitzahl angegeben, es sei 
denn, die Bewerberin/der Bewerber bestimmt in der Erklärung nach § 16 Absatz 3 Nummer 1 SächsKomWO, dass die Bekanntmachung 
die vollständige Wohnanschrift enthalten soll.
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Lfd. Nr. des  
Wahlvorschlags
1

Bezeichnung des Wahlvorschlags (Partei/Wählervereinigung und (wenn vorhanden) 
Kurzbezeichnung/Kennwort)
Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)

Lfd. Nummer der Bewer-
berin/des Bewerbers

Familienname,  
Vornamen

Beruf oder Stand Geburtsjahr Postleitzahl, Wohnort
(Hauptwohnung) 1)

1 Kramer, Torsten Dachdecker 1974 01833 Stolpen/  
OT Rennersdorf-Neudörfel

Lfd. Nr. des  
Wahlvorschlags
2

Bezeichnung des Wahlvorschlags (Partei/Wählervereinigung und (wenn vorhanden)  
Kurzbezeichnung/Kennwort)
Feuerwehrverein Rennersdorf-Neudörfel

Lfd. Nummer der Bewer-
berin/des Bewerbers

Familienname,  
Vornamen

Beruf oder Stand Geburtsjahr Postleitzahl, Wohnort
(Hauptwohnung) 1)

1 Stars, Patrick Bauhelfer 1984 01833 Stolpen/  
OT Rennersdorf-Neudörfel

2 Thierse, Rico Installateur und Heizungsbaumeister 1976 01833 Stolpen/  
OT Rennersdorf-Neudörfel

3 Tehel, Uwe Außendienstmitarbeiter 1971 01833 Stolpen/  
OT Rennersdorf-Neudörfel

4 Mager, Mirko Maschinenanlagenbediener 1977 01833 Stolpen/  
OT Rennersdorf-Neudörfel

5 Brückner, Yvonne Verkäuferin 1975 01833 Stolpen/  
OT Rennersdorf-Neudörfel

Ort, Datum

Stolpen, 03.05.2024

Unterschrift

Hirdina, Bürgermeister

1) Statt der vollständigen Wohnanschrift der Bewerberin/des Bewerbers wird nur der Wohnort und die Postleitzahl angegeben, es sei 
denn, die Bewerberin/der Bewerber bestimmt in der Erklärung nach § 16 Absatz 3 Nummer 1 SächsKomWO, dass die Bekanntmachung 
die vollständige Wohnanschrift enthalten soll.

Gemeinde/Stadt/Landkreis

Stadt Stolpen
Markt 1
01833 Stolpen

Gemeinde/Stadt/Landkreis

Stadt Stolpen
Markt 1
01833 Stolpen

Zutreffendes bitte ankreuzen X     und/oder ausfüllen.

Zutreffendes bitte ankreuzen X     und/oder ausfüllen.

Öffentliche Bekanntmachung 
der zugelassenen Wahlvorschläge für die

x  Ortschaftsratswahl am Sonntag, dem 9. Juni 2024

für das Wahlgebiet Wahlgebiet

Heeselicht

Öffentliche Bekanntmachung 
der zugelassenen Wahlvorschläge für die

x  Ortschaftsratswahl am Sonntag, dem 9. Juni 2024

für das Wahlgebiet Wahlgebiet

Rennersdorf-Neudörfel

Lfd. Nr. des  
Wahlvorschlags
1

Bezeichnung des Wahlvorschlags (Partei/Wählervereinigung und (wenn vorhanden) 
Kurzbezeichnung/Kennwort)
FWV Feuerwehr Heeselicht

Lfd. Nummer der Bewer-
berin/des Bewerbers

Familienname,  
Vornamen

Beruf oder Stand Geburtsjahr Postleitzahl, Wohnort
(Hauptwohnung) 1)

1 Tittel, Renate Rentner 1947 01833 Stolpen/  
OT Heeselicht

2 Hille, Yvonne Steuerberaterin 1976 01833 Stolpen/  
OT Heeselicht



Stadt Stolpen Nr. 5/20248 

3 Richter, Madeleine Sekretärin 1975 01833 Stolpen/  
OT Heeselicht

Lfd. Nr. des  
Wahlvorschlags
2

Bezeichnung des Wahlvorschlags (Partei/Wählervereinigung und (wenn vorhanden) 
Kurzbezeichnung/Kennwort)
Wählervereinigung Stolpen (WVS)

Lfd. Nummer der Bewer-
berin/des Bewerbers

Familienname, Vorna-
men

Beruf oder Stand Geburtsjahr Postleitzahl, Wohnort
(Hauptwohnung) 1)

1 Wehner, Mirko Polizeibeamter 1979 01833 Stolpen
2 Wehner, Tino Instandhaltungstechniker 1975 01833 Stolpen
Lfd. Nr. des  
Wahlvorschlags
3

Bezeichnung des Wahlvorschlags (Partei/Wählervereinigung und (wenn vorhanden) 
Kurzbezeichnung/Kennwort)
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE)

Lfd. Nummer der Bewer-
berin/des Bewerbers

Familienname, Vorna-
men

Beruf oder Stand Geburtsjahr Postleitzahl, Wohnort
(Hauptwohnung) 1)

1 Ruhland, Henry Elektrotechniker 1980 01833 Stolpen
Lfd. Nr. des  
Wahlvorschlags
4

Bezeichnung des Wahlvorschlags (Partei/Wählervereinigung und (wenn vorhanden) 
Kurzbezeichnung/Kennwort)
Wir für Heeselicht

Lfd. Nummer der Bewer-
berin/des Bewerbers

Familienname, Vorna-
men

Beruf oder Stand Geburtsjahr Postleitzahl, Wohnort
(Hauptwohnung) 1)

1 Renger, Cathleen Arzthelferin 1980 01833 Stolpen/  
OT Heeselicht

2 Klausch, Doreen Kauffr. für Büromanagement 1979 01833 Stolpen/  
OT Heeselicht

Ort, Datum

Stolpen, 03.05.2024

Unterschrift

Hirdina, Bürgermeister

1) Statt der vollständigen Wohnanschrift der Bewerberin/des Bewerbers wird nur der Wohnort und die Postleitzahl angegeben, es sei 
denn, die Bewerberin/der Bewerber bestimmt in der Erklärung nach § 16 Absatz 3 Nummer 1 SächsKomWO, dass die Bekanntmachung 
die vollständige Wohnanschrift enthalten soll.

Gemeinde/Stadt/Landkreis

Stadt Stolpen
Markt 1
01833 Stolpen

Zutreffendes bitte ankreuzen X     und/oder ausfüllen.

Öffentliche Bekanntmachung 
der zugelassenen Wahlvorschläge für die

x  Ortschaftsratswahl am Sonntag, dem 9. Juni 2024

für das Wahlgebiet Wahlgebiet

Lauterbach

Lfd. Nr. des  
Wahlvorschlags
1

Bezeichnung des Wahlvorschlags (Partei/Wählervereinigung und (wenn vorhanden) 
Kurzbezeichnung/Kennwort)
Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)

Lfd. Nummer der Bewer-
berin/des Bewerbers

Familienname,  
Vornamen

Beruf oder Stand Geburtsjahr Postleitzahl, Wohnort
(Hauptwohnung) 1)

1 Lock, Rainer Schmiedemeister 1961 01833 Stolpen/  
OT Lauterbach

2 Fischer, Christoph Teamleiter 1987 01833 Stolpen/  
OT Lauterbach

3 Böhmer, Sven Versicherungskaufmann 1975 01833 Stolpen/  
OT Lauterbach

4 Seim, Rolf Landwirt 1970 01833 Stolpen/  
OT Lauterbach

5 Guderat, Andreas Konstrukteur 1978 01833 Stolpen/  
OT Lauterbach

6 Damm, Silvio Elektroniker 1979 01833 Stolpen/  
OT Lauterbach

7 Ziesch, Ingo Meister Mauerwerks- und Betonbau 1966 01833 Stolpen/  
OT Lauterbach
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X Es wurde nur ein Wahlvorschlag zugelassen.
Gemäß § 7 Absatz 3 Satz 2 KomWG wird die Ortschaftsratswahl als Mehrheitswahl ohne Bindung an die Wahlvorschläge durchgeführt. 
Jede wählbare Person kann gewählt werden.

Ort, Datum

Stolpen, 03.05.2024

Unterschrift

Hirdina, Bürgermeister

1) Statt der vollständigen Wohnanschrift der Bewerberin/des Bewerbers wird nur der Wohnort und die Postleitzahl angegeben, es sei 
denn, die Bewerberin/der Bewerber bestimmt in der Erklärung nach § 16 Absatz 3 Nummer 1 SächsKomWO, dass die Bekanntmachung 
die vollständige Wohnanschrift enthalten soll.

Zutreffendes bitte ankreuzen X     und/oder ausfüllen.

Öffentliche Bekanntmachung 
über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis und die Erteilung von Wahlscheinen f 

ür die Wahl zum Europäischen Parlament und für die gleichzeitig stattfindenden  
Kommunalwahlen am 9. Juni 2024

1. Das verbundene Wählerverzeichnis für die Europawahl und 
die Kommunalwahlen für die Wahlbezirke der
Name der Gemeinde/Stadt

Stolpen
wird in der Zeit vom 20. bis 24. Mai 2024 – während der allge-
meinen Öffnungszeiten an Werktagen –

Montag von - bis - und von - bis - Uhr
Dienstag von 9 bis 12 und von 13 bis 18 Uhr
Mittwoch von - bis - und von - bis - Uhr
Donnerstag von 9 bis 12 und von 13 bis 16 Uhr
Freitag von 9 bis 12 und von - bis - Uhr

in
Ort der Einsichtnahme (Für jeden Ort der Einsichtnahme 
ist anzugeben, ob er barrierefrei oder nicht barrierefrei ist. 
Wenn mehrere Einsichtsstellen eingerichtet sind, diese und 
die ihnen zugeteilten Ortsteile oder dgl. oder die Nummern 
der Wahlbezirke angeben.)

Stadtverwaltung Stolpen, Meldebehörde, Markt 1, 
01833 Stolpen, barrierefrei

für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereitgehalten.
Jede bzw. jeder Wahlberechtigte hat das Recht, Einsicht in das 
Wählerverzeichnis zu nehmen, um die Richtigkeit oder Voll-
ständigkeit der zu ihrer oder seiner Person im Wählerverzeich-
nis eingetragenen Daten zu überprüfen. Sofern eine Wahl-
berechtigte bzw. ein Wahlberechtigter die Richtigkeit oder 
Vollständigkeit der Daten von anderen im Wählerverzeichnis 
eingetragenen Personen überprüfen will, hat sie bzw. er Tat-
sachen glaubhaft zu machen, aus denen sich eine Unrichtig-
keit oder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben 
kann. Das Recht auf Überprüfung besteht nicht hinsichtlich 
der Daten von Wahlberechtigten, für die im Melderegister eine 
Auskunftssperre gemäß § 51 Absatz 1 des Bundesmeldege-
setzes eingetragen ist. Innerhalb der Frist zur Einsichtnahme 
sind die Einsichtnahme in das Wählerverzeichnis durch Wahl-
berechtigte und das Anfertigen von Auszügen aus dem Wäh-
lerverzeichnis zulässig, soweit dies im Zusammenhang mit 
der Prüfung des Wahlrechts einzelner bestimmter Personen 
steht. Die Auszüge dürfen nur für diesen Zweck verwendet und 
unbeteiligten Dritten nicht zugänglich gemacht werden.

X Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfah-
ren geführt.
Die Einsichtnahme ist durch ein Datensichtgerät mög-
lich, welches nur von einer oder einem Bediensteten der 
Gemeinde/Stadt bedient werden darf.

Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen 
ist oder einen Wahlschein für die Europawahl und einen (ge-
meinsamen) Wahlschein für die Kommunalwahlen hat.

2. Wahlberechtigte, die das Wählerverzeichnis für unrichtig oder 
unvollständig halten, können innerhalb der unter Punkt 1 ge-
nannten Öffnungszeiten,

spätestens am 24. Mai 2024 bis
Uhrzeit
12:00 Uhr, bei der

Gemeinde/Stadt, Dienststelle, Gebäude und Zimmer

Stadtverwaltung Stolpen, Meldebehörde, Markt 1, 
01833 Stolpen

Einspruch einlegen bzw. Antrag auf Berichtigung stellen. Der 
Einspruch/Antrag kann schriftlich

Postadresse angeben

Stadtverwaltung Stolpen, Meldebehörde, Markt 1, 
01833 Stolpen

oder durch Erklärung zur Niederschrift eingelegt/gestellt wer-
den. Soweit die behaupteten Tatsachen nicht offenkundig 
sind, haben Antragstellerinnen und Antragsteller die erforder-
lichen Beweismittel beizufügen.

3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen 
sind, erhalten bis spätestens zum 19. Mai 2024 eine verbun-
dene Wahlbenachrichtigung für die Europawahl und die Kom-
munalwahlen.
Die Benachrichtigungen enthalten auf der Rückseite einen 
Vordruck für einen gemeinsamen Antrag auf Erteilung eines 
Wahlscheins für die Europawahl und eines Wahlscheins für 
die Kommunalwahlen.
In der Wahlbenachrichtigung sind der Wahlbezirk und der 
Wahlraum angegeben, in dem die Wahlberechtigten zu wäh-
len haben. Barrierefrei zugängliche Wahlräume sind mit ei-
nem Rollstuhlpiktogramm gekennzeichnet. Ein Verzeichnis 
der barrierefrei zugänglichen Wahlräume

X liegt während der allgemeinen Öffnungszeiten bei der 
Gemeindebehörde

Dienststelle, Gebäude, Zimmer

Stadtverwaltung Stolpen, Wahlen/ Hauptamt, 
Markt 1, 01833 Stolpen

zur Einsichtnahme aus.
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mündlich aber nicht fernmündlich (telefonisch), schriftlich
Postadresse angeben

Stadtverwaltung Stolpen, Meldebehörde, Markt 1, 
01833 Stolpen

oder elektronisch in dokumentierbarer Form beantragt wer-
den. Die Schriftform gilt auch durch Telefax oder E-Mail ge-
wahrt. Im Fall nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein 
Aufsuchen des Wahlraums nicht oder nur unter nicht zumut-
baren Schwierigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch 
bis zum Wahltag, 15.00 Uhr gestellt werden. Wahlberechtigte, 
die glaubhaft versichern, dass ihnen die beantragten Wahl-
scheine nicht zugegangen sind, können bis zum Tag vor der 
Wahl, 12.00 Uhr, neue Wahlscheine beantragen.
Im Antrag sind die Anschrift des Wahlberechtigten und sein 
Geburtsdatum oder die laufende Nummer, unter der er im 
Wählerverzeichnis geführt wird, anzugeben.
Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberech-
tigte können aus den unter Nr. 5.2 Buchstaben a) bis c) und 
unter Nr. 6.2 Buchstaben a) bis c) angegebenen Gründen den 
Antrag auf Erteilung von Wahlscheinen noch bis zum Wahltag, 
15.00 Uhr, stellen.
Wer den Antrag für einen anderen bei der Europawahl stellt, 
muss durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, 
dass sie oder er dazu berechtigt ist. Wahlberechtigte mit Behin-
derungen können sich der Hilfe einer anderen Person bedienen.
Wer den Antrag für einen anderen bei den Kommunalwahlen 
stellt, ausgenommen, sie oder er ist als Hilfsperson eines Wahl-
berechtigten mit Behinderungen tätig, muss durch Vorlage ei-
ner schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass sie oder er dazu 
berechtigt ist. Wahlberechtigte mit Behinderungen können sich 
für die Antragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen. 
Die Hilfsperson muss das 16. Lebensjahr vollendet haben.

8. Mit dem Wahlschein für die Europawahl erhalten die Wahlbe-
rechtigten
- einen amtlichen Stimmzettel für die Europawahl,
- einen amtlichen weißen Stimmzettelumschlag für die Eu-

ropawahl,
- einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief 

zurückzusenden ist, versehenen roten Wahlbriefumschlag
und

- ein Merkblatt für die Briefwahl.
Wahlberechtigte erhalten für die Kommunalwahlen
- einen Wahlschein mit Angabe der Wahl/en, für die die 

bzw. der Wahlberechtigte wahlberechtigt ist,
- einen amtlichen Stimmzettel für die Wahl zum Gemeinde-

rat/Stadtrat (wenn im Wahlschein angegeben),
- einen amtlichen Stimmzettel für die Wahl zum Ortschafts-

rat bzw. zum Stadtbezirksbeirat (wenn im Wahlschein an-
gegeben),

- einen amtlichen Stimmzettel für die Wahl zum Kreistag 
(wenn im Wahlschein angegeben),

- einen amtlichen

Farbe

gelben Stimmzettelumschlag,

- einen amtlichen

Farbe

orange Wahlbriefumschlag 
mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zurückzusenden ist,
und
- ein Merkblatt für die Briefwahl.
Holt die oder der Wahlberechtigte persönlich den Wahlschein 
und die Briefwahlunterlagen ab, so kann sie oder er die Brief-
wahl an Ort und Stelle ausüben. Die Abholung von Wahlschein 
und Briefwahlunterlagen für andere ist nur möglich, wenn die 
Berechtigung zur Empfangnahme der Unterlagen durch Vorla-
ge einer schriftlichen Vollmacht nachgewiesen wird und die 
bevollmächtigte Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte 
vertritt; dies hat sie der Gemeindebehörde vor Empfangnah-
me der Unterlagen schriftlich zu versichern. Auf Verlangen hat 
sich die bevollmächtigte Person auszuweisen.

Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, 
wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch gegen das Wählerver-
zeichnis einlegen bzw. die Berichtigung des Wählerverzeich-
nisses beantragen, wenn sie oder er nicht Gefahr laufen will, 
dass sie oder er ihr/sein Wahlrecht nicht ausüben kann.
Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis 
eingetragen werden und die bereits Wahlschein/e und Brief-
wahlunterlagen beantragt haben, erhalten keine Wahlbenach-
richtigung.
Die Kommunalwahlen und die Europawahl finden gleichzeitig 
statt. Wahlberechtigte, die bei den Kommunalwahlen und bei 
der Europawahl durch Briefwahl wählen wollen, müssen je-
weils gesonderte Wahlbriefe absenden.

4. Wer einen Wahlschein
- für die Wahl des Europäischen Parlaments hat, kann durch 
Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum
des Kreises/der 
Kreisfreien Stadt

Name

Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
oder durch Briefwahl an dieser Wahl teilnehmen.
- für die Kommunalwahlen hat, kann an der/den Wahl/en 
durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum des je-
weils kleinsten Wahlgebietes für das sie oder er die Wahlbe-
rechtigung besitzt und, wenn dieses Gebiet in Wahlkreise ein-
geteilt ist, des für sie bzw. ihn zuständigen Wahlkreises, oder 
durch Briefwahl teilnehmen.

5. Einen Wahlschein für die Europawahl erhalten auf Antrag
5.1 in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte,
5.2 nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte,

a) wenn sie nachweisen, dass sie ohne ihr Verschulden die 
Antragsfrist auf Aufnahme in das Wählerverzeichnis bei 
Deutschen nach § 17 Absatz 1 der Europawahlordnung, 
bei Unionsbürgerinnen und -bürgern nach § 17a Absatz 2 
der Europawahlordnung bis zum 19. Mai 2024

oder die Einspruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis nach 
§ 21 Absatz 1 der Europawahlordnung bis zum 24. Mai 2024 
versäumt haben,
b) wenn ihr Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ab-

lauf der Antragsfrist bei Deutschen nach § 17 Absatz 1 
der Europawahlordnung, bei Unionsbürgerinnen und 
-bürgern nach § 17a Absatz 2 der Europawahlordnung 
oder der Einspruchsfrist nach § 21 Absatz 1 der Europa-
wahlordnung entstanden ist,

c) wenn das Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt 
worden und die Feststellung erst nach Abschluss des 
Wählerverzeichnisses zur Kenntnis der Gemeindebehör-
de gelangt ist.

6. Einen Wahlschein für die Kommunalwahlen erhalten auf An-
trag

6.1 in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte,
6.2 nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte,

a) wenn sie nachweisen, dass sie ohne ihr Verschulden ver-
säumt haben, rechtzeitig die Berichtigung des Wähler-
verzeichnisses bis zum 24. Mai 2024 zu beantragen (§ 4 
Absatz 2 und 3 des Kommunalwahlgesetzes),

b) wenn ihr Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ab-
lauf der Frist zur Einsichtnahme (24. Mai 2024) entstan-
den ist oder

c) wenn ihr Wahlrecht im Beschwerdeverfahren festgestellt 
worden ist.

7. Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetra-
genen Wahlberechtigten bis zum 7. Juni 2024, 18.00 Uhr, bei 
der Gemeinde/Stadt
Dienststelle, Gebäude und Zimmer

Stadtverwaltung Stolpen, Meldebehörde, Markt 1, 
01833 Stolpen



Stadt Stolpen 11 Nr. 5/2024

10. Informationen zum Datenschutz
Diese Bekanntmachung ist zugleich die datenschutzrecht-
liche Information der Betroffenen im Sinne von Artikel 13 
der Datenschutz-Grundverordnung über die für die Berichti-
gung des Wählerverzeichnisses und für die Erteilung eines 
Wahlscheins verarbeiteten personenbezogenen Daten:

10.1
a) Wurde ein Antrag auf Eintragung ins Wählerverzeichnis 

gestellt oder Einspruch gegen die Richtigkeit oder Voll-
ständigkeit des Wählerverzeichnisses eingelegt, so er-
folgt die Verarbeitung der in diesem Zusammenhang an-
gegebenen personenbezogenen Daten zur Bearbeitung 
des Antrages bzw. des Einspruchs auf der Grundlage von 
Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe c und e der Datenschutz-
Grundverordnung i. V. m. § 4 des Europawahlgesetzes,  
§ 17 Absatz 1 des Bundeswahlgesetzes und den §§ 14 
bis 17b, §§ 20 bis 22 der Europawahlordnung sowie  
i. V. m. §§ 4, 33, 37a, 48 des Kommunalwahlgesetzes und  
§ 9 der Sächsischen Kommunalwahlordnung.

b) Wurde ein Antrag auf Erteilung eines Wahlscheins ge-
stellt, so erfolgt die Verarbeitung der in diesem Zusam-
menhang angegebenen personenbezogenen Daten zur 
Bearbeitung des Antrages auf der Grundlage von Artikel 
6 Absatz 1 Buchstabe c und e der Datenschutz-Grund-
verordnung i. V. m. § 4 des Europawahlgesetzes, § 17 
Absatz 2 des Bundeswahlgesetzes und den §§ 24 bis 
29 der Europawahlordnung sowie i. V. m. §§ 5 Absatz 1, 
33, 37a, 48 des Kommunalwahlgesetzes und den §§ 12 
und 13 der Sächsischen Kommunalwahlordnung.

c) Haben Sie eine Vollmacht für die Beantragung eines 
Wahlscheins und/oder für die Abholung des Wahl-
scheins mit Briefwahlunterlagen ausgestellt, so erfolgt 
die Verarbeitung der von Ihnen und der/dem Bevoll-
mächtigten in diesem Zusammenhang angegebenen 
personenbezogenen Daten zur Prüfung der Bevollmäch-
tigung und der Berechtigung der/des Bevollmächtig-
ten für die Beantragung eines Wahlscheins bzw. den 
Empfang des Wahlscheins und der Briefwahlunterlagen 
auf der Grundlage von Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe c 
und e der Datenschutz-Grundverordnung i. V. m. mit  
§ 4 des Europawahlgesetzes, § 17 Absatz 2 des Bundes-
wahlgesetzes und § 26 Absatz 3, § 27 Absatz 5 der Eu-
ropawahlordnung sowie i. V. m. §§ 5 Absatz 1, 33, 37a, 
48 des Kommunalwahlgesetzes und den § 13 Absatz 2,  
§ 14 Absatz 4 und 6 der Sächsischen Kommunalwahl-
ordnung.

d) Die Gemeinde führt Verzeichnisse über erteilte Wahl-
scheine, § 27 Absatz 6 der Europawahlordnung, § 14 
Absatz 8 der Sächsischen Kommunalwahlordnung, ein 
Verzeichnis über für ungültig erklärte Wahlscheine,  
§ 27 Absatz 8 der Europawahlordnung, § 14 Absatz 11 
der Sächsischen Kommunalwahlordnung, sowie ein 
Verzeichnis über die Bevollmächtigten und die an sie 
ausgehändigten Wahlscheine, § 14 Absatz 4 Satz 5 der 
Sächsischen Kommunalwahlordnung.

10.2 Sie sind nicht verpflichtet, die personenbezogenen Daten 
bereitzustellen. Eine Bearbeitung des Antrages auf Ein-
tragung in das Wählerverzeichnis, des Einspruchs gegen 
das Wählerverzeichnis und des Antrages auf Erteilung ei-
nes Wahlscheins sowie die Erteilung bzw. Aushändigung 
des Wahlscheins und der Briefwahlunterlagen an eine/n 
Bevollmächtigte/n ist ohne die Angaben nicht möglich.

10.3 Verantwortlich für die Verarbeitung der angegebenen perso-
nenbezogenen Daten ist die Gemeinde. Die Kontaktdaten 
des behördlichen Datenschutzbeauftragten sind:

Postanschrift

Stadtverwaltung Stolpen, Datenschutzbeauftragter, 
Markt 1, 01833 Stolpen

Bei der Briefwahl muss die Wählerin bzw. der Wähler die 
Wahlbriefe mit den Stimmzetteln in den Stimmzettelumschlä-
gen und den Wahlscheinen getrennt für die Europawahl und 
die Kommunalwahlen so rechtzeitig an die angegebene Stel-
le absenden, dass die Wahlbriefe für die Europawahl und die 
Kommunalwahlen dort spätestens am Wahltag bis 18.00 Uhr 
eingehen.
Später eingehende Wahlbriefe werden bei den Wahlen nicht 
berücksichtigt.

9. Wer durch Briefwahl wählt
- kennzeichnet persönlich den/die jeweiligen Stimmzettel,
- legt ihn/sie für die Europawahl in den amtlichen wei-

ßen Stimmzettelumschlag und für die Gemeinderats-/
Stadtratswahlen und gegebenenfalls die Ortschaftsrats-/
Stadtbezirksbeiratswahl und die

Kreistagswahl in den

Farbe

gelben Stimmzettelumschlag 
und verschließt diese,

- unterzeichnet die entsprechenden Versicherungen an 
Eides statt zur Briefwahl unter Angabe des Datums der 
Unterzeichnung,

- steckt die verschlossenen Stimmzettelumschläge und die 
betreffenden Wahlscheine in die amtlichen Wahlbriefum-
schläge (Europawahl: roter Wahlbriefumschlag,

Kommunalwahlen:

Farbe

orange Wahlbriefumschlag) 
und

- sendet die Wahlbriefe an die aufgedruckte Adresse.
Wahlberechtigte, die des Lesens unkundig oder wegen ei-
ner körperlichen Beeinträchtigung oder einer Behinderung 
an der Abgabe ihrer Stimme gehindert sind, können sich zur 
Stimmabgabe der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die 
Hilfsperson muss das 16. Lebensjahr vollendet haben. Die 
Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer 
von der oder dem Wahlberechtigten selbst getroffenen und 
geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist 
eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Einflussnahme 
erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung oder Entschei-
dung der oder des Wahlberechtigten ersetzt oder verändert 
oder wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht. Die 
Hilfsperson ist zur Geheimhaltung der Kenntnisse verpflich-
tet, die sie bei der Hilfeleistung von der Wahl einer anderen 
Person erlangt hat.
Bedient sich die Wählerin bzw. der Wähler einer Hilfsperson, 
so hat diese durch Unterschreiben der Versicherungen an Ei-
des statt zur Briefwahl zu bestätigen, dass sie den Stimmzet-
tel gemäß dem erklärten Willen der Wählerin bzw. des Wählers 
gekennzeichnet hat.
Nähere Hinweise zur Briefwahl sind den Merkblättern für die 
Briefwahl, die mit den Briefwahlunterlagen übersandt wer-
den, zu entnehmen.
Der rote Wahlbrief für die Europawahl wird innerhalb der Bun-
desrepublik Deutschland ohne besondere Versendungsform 
ausschließlich von der Deutschen Post AG unentgeltlich be-
fördert;

der

Farbe

orange Wahlbrief
für die Kommunalwahlen wird innerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland von

Postunternehmen, das den Wahlbrief der Kommunalwahlen 
unentgeltlich befördert

Deutsche Post AG
als Standardbrief ohne besondere Versendungsform unent-
geltlich befördert.
Die Wahlbriefe können auch bei den auf den Wahlbriefen an-
gegebenen Stellen abgegeben werden.
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10.6 Bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen stehen Ih-
nen folgende Rechte zu:
- Recht auf Auskunft über Sie betreffende personenbezo-

gene Daten (Artikel 15 Datenschutz-Grundverordnung)
- Recht auf Berichtigung der Sie betreffenden unrichtigen 

personenbezogenen Daten (Artikel 16 Datenschutz-
Grundverordnung)

- Recht auf Löschung personenbezogener Daten (Artikel 
17 Datenschutz-Grundverordnung)

- Recht auf Einschränkung der Verarbeitung personenbezo-
gener Daten (Artikel 18 Datenschutz-Grundverordnung)

Einschränkungen ergeben sich aus den wahlrechtlichen 
Vorschriften, insbesondere durch die Vorschriften über das 
Recht auf Einsichtnahme in das Wählerverzeichnis und den 
Erhalt einer Kopie, § 4 des Europawahlgesetzes, § 17 Absatz 
1 des Bundeswahlgesetzes i. V. m. § 20 der Europawahlord-
nung; §§ 4 Absatz 2, 33, 37a, 48 des Kommunalwahlgeset-
zes i. V. m. § 8 Absatz 2 und 3 der Sächsischen Kommunal-
wahlordnung, durch die Vorschriften über den Einspruch 
und die Beschwerde gegen das Wählerverzeichnis, § 4 
des Europawahlgesetzes, § 17 Absatz 1 des Bundeswahl-
gesetzes i. V. m. §§ 21 und 22 der Europawahlordnung;  
§§ 4 Absatz 3 und 4, 33, 37a, 48 des Kommunalwahlgesetzes  
i. V. m. § 9 Absatz 1 der Sächsischen Kommunalwahlwahl-
ordnung und die Löschungsfristen (siehe Punkt 10.5).

10.7 Sind Sie der Ansicht, dass die Verarbeitung der Sie betref-
fenden personenbezogenen Daten nicht rechtmäßig erfolgt, 
können Sie Ihre Beschwerde an die Sächsische Datenschutz- 
und Transparenzbeauftragte (Postanschrift: Sächsische Da-
tenschutz- und Transparenzbeauftragte, Postfach 11 01 32, 
01330 Dresden; E-Mail: post@sdtb.sachsen.de) richten.

Ort, Datum

Stolpen, 3. Mai 2024

Unterschrift

Hirdina, Bürgermeister

10.4 Im Falle einer Beschwerde gegen die Versagung der Ein-
tragung ins Wählerverzeichnis, gegen die Ablehnung des 
Einspruchs gegen das Wählverzeichnis oder gegen die Ver-
sagung des Wahlscheins ist Empfänger/in der personenbe-
zogenen Daten für die Europawahl die Kreiswahlleiterin/der 
Kreiswahlleiter
Postanschrift

Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, 
Landratsamt, Schloßhof 2/4, 01796 Pirna

für die Kommunalwahlen das Landratsamt/die Landesdi-
rektion Sachsen
Standort und Postanschrift

Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, 
Landratsamt, Schloßhof 2/4, 01796 Pirna

als zuständige Rechtsaufsichtsbehörde. Im Verfahren der 
Wahlprüfung/Wahlanfechtung können auch die zuständigen 
Rechtsaufsichtsbehörden, die Verwaltungsgerichte sowie 
der Sächsische Verfassungsgerichtshof, im Fall von Wahl-
straftaten auch die Strafverfolgungsbehörden und andere 
Gerichte Empfänger der personenbezogenen Daten sein.

10.5 Wählerverzeichnisse, Wahlscheinverzeichnisse, Verzeich-
nisse der ungültigen Wahlscheine sowie Verzeichnisse 
über die Bevollmächtigten und die an sie ausgehändigten 
Wahlscheine sind nach Ablauf von sechs Monaten seit der 
Wahl zu vernichten, soweit nicht gemäß § 83 Absatz 2 der 
Europawahlordnung, § 62 Absatz 2 der Sächsischen Kom-
munalwahlordnung
- die Bundeswahlleiterin mit Rücksicht auf ein schweben-

des Wahlprüfungsverfahren etwas anderes anordnet,
- die Entscheidung über die Gültigkeit der Kommunalwahl 

noch angefochten ist oder
- sie für die Strafverfolgungsbehörde zur Ermittlung einer 

Wahlstraftat von Bedeutung sein können.

Gemeinde/Stadt/Landkreis

Stadt Stolpen
Markt 1
01833 Stolpen

Zutreffendes bitte ankreuzen X     und/oder ausfüllen.

Wahlbekanntmachung
1. Am 9. Juni 2024 finden in der

Gemeinde/Stadt

Name der Gemeinde/Stadt

Stolpen
gleichzeitig
die Europawahl
die Wahl des Gemeinderats/des Stadtrats und
die Kreistagswahl

X sowie die Ortschaftsratswahl/en in den Ortschaften

Ortschaft

Stolpen
Ortschaft

Langenwolmsdorf
Ortschaft

Helmsdorf

Ortschaft

Rennersdorf-Neudörfel
Ortschaft

Heeselicht
Ortschaft

Lauterbach

statt.

Die Wahlzeit dauert von 8:00 Uhr bis 18:00 Uhr.

2. Die Gemeinde/Stadt bildet einen Wahlbezirk, Wahlraum
Anschrift des Wahlraumes
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X

Die Gemeinde/Stadt ist in 
folgende

Anzahl

7 Wahlbezirke 
eingeteilt:

Nr. des Wahlbezirks Abgrenzung des Wahlbezirks Lage des Wahlraums barrierefrei
001 Stolpen Am Graben 5 nein
002 Altstadt Pirnaer Landstraße 1 ja

003 Langenwolmsdorf Hauptstraße 50 d nein
004 Helmsdorf Wesenitzstraße 48 ja
005 Rennersdorf-Neudörfel Stolpener Landstraße 5 nein
006 Heeselicht Hofenstraße 20 b ja
007 Lauterbach Dorfstraße 58 nein

Die Gemeinde/Stadt ist in
Anzahl

allgemeine Wahlbezirke eingeteilt.

In den Wahlbenachrichtigungen, die Wahlberechtigten im Zeitraum vom 28. April 2024 bis zum 19. Mai 2024 übersandt worden sind, 
sind der Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem die oder der Wahlberechtigte wählen kann.
Wenn der Wahlraum barrierefrei erreichbar ist, befindet sich auf der Wahlbenachrichtigung unter dem Wahlraum das entsprechende 
Symbol für Barrierefreiheit (Rollstuhlpiktogramm). Andernfalls findet sich an dieser Stelle das durchgestrichene Symbol.

X Ein Verzeichnis der barrierefrei zugänglichen Wahlräume liegt während der allgemeinen
Öffnungszeiten bei der Gemeindebehörde
Dienststelle, Gebäude, Zimmer
Stadtverwaltung Stolpen, Meldebehörde, Markt 1, 01833 Stolpen
zur Einsichtnahme aus.

X Folgende Wahlräume sind barrierefrei erreichbar:

Wahlbezirk Wahlkreis Adresse
002 Altstadt Pirnaer Landstraße 1, 01833 Stolpen
004 Helmsdorf Wesenitzstraße 48, 01833 Stolpen
006 Heeselicht Hofestraße 20 b, 01833 Stolpen

X Der/Die Briefwahlvorstand/-stände tritt/treten zur Durchführung der Zulassungsprüfung und
anschließenden Ermittlung des Briefwahlergebnisses um
Datum, Uhrzeit

09.06.2024, 15:00 Uhr Uhr im/in

Ort

Rats- und Bürgersaal, Markt 26, 01833 Stolpen
zusammen.

3 Ausübung des Wahlrechts
Jede bzw. jeder Wahlberechtigte kann – außer sie/er besitzt einen 
Wahlschein – nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in 
dessen Wählerverzeichnis sie/er eingetragen ist.

Die Wählerinnen und Wähler haben die Wahlbenachrichtigung 
sowie einen amtlichen Personalausweis – bei ausländischen Uni-
onsbürgerinnen und Unionsbürgern den gültigen Identitätsaus-
weis – oder einen Reisepass zur Wahl mitzubringen.

Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden.

Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Die Stimmzettel werden 
im Wahlraum bereitgehalten. Jede Wählerin und jeder Wähler erhält 
bei Betreten des Wahlraums die Stimmzettel ausgehändigt, für die 
sie oder er wahlberechtigt ist. Die Stimmzettel müssen von der Wäh-
lerin oder dem Wähler in einer Wahlkabine des Wahlraums oder in 
einem besonderen Nebenraum gekennzeichnet und in der Weise 
einzeln gefaltet werden, dass die Stimmabgabe nicht erkennbar ist. 
Das Fotografieren und Filmen in der Wahlkabine ist verboten.

Jede/jeder Wahlberechtigte kann ihr/sein Wahlrecht nur einmal 
und nur persönlich ausüben. Das gilt auch für Wahlberechtigte, die 
zugleich in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union 
zum Europäischen Parlament wahlberechtigt sind (§ 6 Absatz 4 
des Europawahlgesetzes).

Eine Ausübung des Wahlrechts durch eine Vertretung anstelle 
der Wahlberechtigten ist unzulässig. Wahlberechtigte, die des 
Lesens unkundig oder wegen körperlicher Beeinträchtigung oder 
Behinderung sind, ihre Stimme alleine abzugeben, können sich 
der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Hilfeleistung ist auf 

technische Hilfe bei der Kundgabe einer von den Wahlberechtigten 
selbst getroffenen und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. 
Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Ein-
flussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung oder Ent-
scheidung der Wahlberechtigten ersetzt oder verändert oder wenn 
ein Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht. Die Hilfsperson ist 
zur Geheimhaltung der Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der Hil-
feleistung von der Wahl einer anderen Person erlangt.

Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl 
herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe 
bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Unbefugt wählt 
auch, wer im Rahmen zulässiger Assistenz entgegen der Wahlent-
scheidung der oder des Wahlberechtigten oder ohne eine geäu-
ßerte Wahlentscheidung der oder des Wahlberechtigten eine Stim-
me abgibt. Der Versuch ist strafbar (§ 107a Absatz 1 und 3 des 
Strafgesetzbuches).

Die Wahlhandlung sowie anschließende Ermittlung und Feststel-
lung des Wahlergebnisses im Wahlbezirk sind öffentlich. Jede/r 
hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts 
möglich ist.

Während der Wahlzeit sind in und an dem Gebäude, in dem sich 
der Wahlraum befindet, sowie unmittelbar vor dem Zugang zu dem 
Gebäude jede Beeinflussung der Wählerinnen und Wähler durch 
Wort, Ton, Schrift oder Bild sowie jede Unterschriftensammlung 
verboten (§ 17 Absatz 2 KomWG).

Die Veröffentlichung von Ergebnissen von Befragungen nach der 
Stimmabgabe über den Inhalt der Wahlentscheidungen ist vor Ab-
lauf der Wahlzeit unzulässig (§ 17 Absatz 3 KomWG).
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Bei Verhältniswahl:
Es können nur Bewerberinnen/Bewerber gewählt werden, deren 
Namen im Stimmzettel aufgeführt sind.
 
•  Die/Der Wahlberechtigte kann ihre/seine Stimmen Bewerbe-

rinnen/Bewerbern aus verschiedenen Wahlvorschlägen (Pana-
schieren) oder einer Bewerberin/einem Bewerber bis zu drei 
Stimmen geben (Kumulieren).

•  Die Stimmen werden abgegeben, indem die/der Wahlberechtig-
te auf dem Stimmzettel die Bewerberin/den Bewerber bzw. die 
Bewerberinnen/Bewerber durch Ankreuzen oder auf andere ein-
deutige Weise kennzeichnet.

 
Bei Mehrheitswahl:
 
Es können die Bewerberinnen/Bewerber, deren Namen im Stimm-
zettel aufgeführt sind und andere Personen gewählt werden. Die/
Der Wahlberechtigte kann jeder Bewerberin/jedem Bewerber oder 
jeder anderen Person nur eine Stimme geben. Die/Der Wahlbe-
rechtigte gibt die Stimme in der Weise ab, dass sie/er auf dem 
Stimmzettel
a) eine Bewerberin/einen Bewerber durch Ankreuzen oder auf 

andere eindeutige Weise,
b) andere Personen durch eindeutige Benennung mit Familien-

namen, Vornamen, Beruf oder Stand, Anschrift auf den freien 
Zeilen,

als gewählt kennzeichnet.
 
5 Wahl mit Wahlschein oder durch Briefwahl
 
Die Briefwahl für die Europawahl und die Kommunalwahlen finden 
mit jeweils eigenen Vordrucken statt; lediglich für den Antrag auf 
Erteilung eines Wahlscheins gibt es einen gemeinsamen Vordruck 
auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung. Die Wahlscheine 
werden jeweils gesondert mit Briefwahlunterlagen erteilt. Es sind 
jeweils gesonderte farblich unterscheidbare Wahlbriefe abzusen-
den.
5.1 Wählerinnen/Wähler, die einen Wahlschein für die Europa-

wahl besitzen, können an der Wahl in dem Kreis oder der 
kreisfreien Stadt, in dem/der der Wahlschein ausgestellt ist,

- - durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk des 
Kreises/der kreisfreien Stadt

oder
- - durch Briefwahl

teilnehmen.

Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeindebe-
hörde die folgenden Unterlagen beschaffen:

- einen amtlichen Wahlschein,
- einen amtlichen Stimmzettel für die Europawahl,
- einen amtlichen weißen Stimmzettelumschlag für die Eu-

ropawahl
und

- einen amtlichen roten Wahlbriefumschlag, auf dem die 
Anschrift, an die der Wahlbrief zurückzusenden ist, auf-
gedruckt ist.

5.2 Für die Kommunalwahlen wird ein gemeinsamer Wahlschein 
ausgestellt. Der Wahlschein für die

Kommunalwahlen ist von

Farbe

weißer Farbe.
Wahlberechtigte, die einen Wahlschein für die Kommunalwahlen 
besitzen, können an den Wahlen
- durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum des für sie 

zuständigen Wahlgebiets/Wahlkreises
oder
- durch Briefwahl
teilnehmen. Gilt der Wahlschein für mehrere gleichzeitig durchzu-
führende Kommunalwahlen, kann die persönliche Stimmabgabe 
nur in einem Wahlbezirk des jeweils kleinsten Wahlgebiets/Wahl-
kreises erfolgen.

4 Stimmzettel, Stimmenzahl, Stimmabgabe
 
4.1 Wahl zum Europäischen Parlament
 
Der Stimmzettel für die Wahl zum Europäischen Parlament (Farbe 
weiß/weißlich) enthält jeweils unter fortlaufender Nummer die 
Bezeichnung der Partei und ihre Kurzbezeichnung bzw. die Be-
zeichnung der sonstigen politischen Vereinigung und ihr Kennwort 
sowie jeweils die ersten 10 Bewerberinnen und Bewerber der zu-
gelassenen Wahlvorschläge und rechts von der Bezeichnung des 
Wahlvorschlagsberechtigten einen Kreis für die Kennzeichnung.
 
Jede Wählerin und jeder Wähler hat eine Stimme.
 
Die Wählerin bzw. der Wähler gibt ihre/seine Stimme in der Weise 
ab, dass sie oder er auf dem rechten Teil des Stimmzettels durch 
ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig 
kenntlich macht, welchem Wahlvorschlag sie gelten soll.
 
4.2 Kommunalwahlen (Gemeinderatswahl/Stadtratswahl/Ort-
schaftsratswahlen/Stadtbezirksbeiratswahlen/Kreistagswahlen)
 
Die Stimmzettel sind von folgender Farbe
 
Wahlart Wahlgebiet/Wahlkreis Farbe
Gemeinderatswahl/
Stadtratswahl

Stolpen gelb

Ortschaftsratswahl Stolpen orange
Langenwolmsdorf terracotta
Helmsdorf ziegelrot
Rennersdorf-Neudörfel blau
Heeselicht grün
Lauterbach silbergrau

Kreistagswahl Landkreis Sächsische 
Schweiz-Osterzgebirge

rosa

Jede Wählerin/Jeder Wähler hat bei der Wahl zum Gemeinderat/
Stadtrat/Kreistag und zum Ortschaftsrat/Stadtbezirksbeirat je-
weils drei Stimmen.
Der Stimmzettel enthält unter fortlaufender Nummer
a) die für den Wahlkreis/das Wahlgebiet zugelassenen Wahlvor-

schläge unter Angabe ihrer Bezeichnung und in der gemäß  
§ 19 Absatz 5 und 6 SächsKomWO bestimmten Reihenfolge,

b) die Familiennamen, Vornamen, Beruf oder Stand in der zuge-
lassenen Reihenfolge. Bei der Kreistagswahl sind ferner die 
Postleitzahl und der Wohnort entsprechend der nach § 20 
Absatz 1 SächsKomWO bekanntgemachten Anschrift angege-
ben.

Sofern in einem Wahlkreis/Wahlgebiet nur ein Wahlvorschlag zu-
gelassen worden ist, enthält der Stimmzettel den für den Wahl-
kreis/das Wahlgebiet zugelassenen Wahlvorschlag unter Angabe 
seiner Bezeichnung, die Familiennamen, Vornamen und Beruf 
oder Stand seiner Bewerber/innen in der zugelassenen Reihenfol-
ge sowie drei freie Zeilen.
 
Sofern in einem Wahlkreis/Wahlgebiet kein Wahlvorschlag zuge-
lassen worden ist, enthält der Stimmzettel drei freie Zeilen.
 
Die Wahlen werden in folgender Form durchgeführt
Wahlart Wahlgebiet/Wahlkreis Verhältnis-

wahl/Mehr-
heitswahl

Gemeinderatswahl/
Stadtratswahl

Stolpen Verhältniswahl

Ortschaftsratswahl/
Stadtbezirksbeirats-
wahl

Stolpen Mehrheitswahl
Langenwolmsdorf Verhältniswahl
Helmsdorf Mehrheitswahl
Rennersdorf-Neudörfel Verhältniswahl
Heeselicht Verhältniswahl
Lauterbach Mehrheitswahl

Kreistagswahl Landkreis Sächsische 
Schweiz-Osterzgebirge

Verhältniswahl
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Die Wahlbriefe können auch bei der auf den Umschlägen genann-
ten Stelle abgegeben werden.

Datum
03.05.2024

Unterschrift

Hirdina, Bürgermeister

Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeindebe-
hörde die folgenden Unterlagen beschaffen:
- einen amtlichen Wahlschein
- die seiner Wahlberechtigung entsprechenden amtlichen 

Stimmzettel

- einen amtlichen

Farbe

gelben Stimmzettelumschlag

- einen amtlichen

Farbe

orange Wahlbriefumschlag, auf dem 
die Adresse aufgedruckt ist, 
an die der Wahlbrief zurück-
zusenden ist.

5.3 Die Wahlbriefe mit den jeweils dazugehörenden Stimmzetteln 
in den richtigen verschlossenen Stimmzettelumschlägen und 
den Wahlscheinen mit der unterschriebenen Versicherung an 
Eides statt müssen so rechtzeitig an die auf den Wahlbrief-
umschlägen angegebene Stelle getrennt für die Europawahl 
und die Kommunalwahlen übersendet werden, dass sie dort 
jeweils spätestens am Wahltag bis 18:00 Uhr eingehen. Spä-
ter eingehende Wahlbriefe werden bei den Wahlen nicht be-
rücksichtigt.

Herzlichen Glückwunsch an alle Jubilare und 
weitere schöne gemeinsame Jahre

„Diamantene Hochzeit“
Elfriede und Horst Schaffrath 
aus dem Ortsteil Langenwolmsdorf

„Goldene Hochzeit“
Monika und Jürgen Wehner 
aus dem Ortsteil Helmsdorf

Bericht von der Stadtratssitzung am 26.03.2024
TOP 1
Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit, Bestätigung 
der Tagesordnung und Kenntnisnahme der Niederschrift vom 
30.01.2024
Der Bürgermeister begrüßt die Stadträte und Gäste zur 3. öffentli-
chen Sitzung des Stadtrates im Jahr 2024. Er stellt fest, dass der 
Stadtrat beschlussfähig ist. Die Tagesordnung wird einstimmig be-
stätigt. Der Stadtrat nimmt die Niederschrift zur Kenntnis.

TOP 2
Beratung und Beschlussfassung – Behandlung der Anregungen 
und Hinweise zum Vorentwurf und Feststellung des Entwurfes des 
Bebauungsplanes „Gewerbe- und Sondergebiet Rettungswache“ 
in Stolpen
Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 21.11.2023 den Vorentwurf 
des Bebauungsplanes gebilligt und seine öffentliche Auslegung 
beschlossen. Der Vorentwurf wurde den berührten Trägern öffentli-
cher Belange mit der Bitte um Stellungnahme bis zum 12.01.2024 
zugesandt.
Die öffentliche Auslegung des Vorentwurfs erfolgte vom 
18.12.2023 bis 12.01.2024.
Zur öffentlichen Auslegung wurden von 15 Trägern öffentlicher 
Belange und 4 Nachbargemeinden Stellungnahmen bzw. Hinwei-
se abgegeben. Zusätzlich wurde der Planentwurf im Ortschaftsrat 
Stolpen besprochen. Von Bürgern wurden 2 Stellungnahmen ab-
gegeben. Die Hinweise zum Vorentwurf wurden in die Entwurfsfas-
sung eingearbeitet.

Durch das Planungsbüro werden die Abwägungen erläutert und 
dazu wird jeweils einzeln abgestimmt.

Beschluss
1. Die Abwägungen gemäß Ziffer 2.1 bis 2.8 werden bestätigt.
2. Der Entwurf des Bebauungsplanes „Gewerbe- und Sonder-

gebiet Rettungswache“ in Stolpen, bestehend aus der Plan-
zeichnung (Teil A), den Textlichen Festsetzungen (Teil B), der 
Begründung (Teil C) und dem Umweltbericht (Teil D) jeweils in 
der Fassung vom 06.11.2023, geändert am 08.03.2024, wird 
gebilligt.

3. Die Behörden, Träger öffentlicher Belange und Nachbarge-
meinden sind nach § 4 Abs. 2 BauGB zur Stellungnahme auf-
zufordern.

4. Der Beschluss ist öffentlich bekannt zu geben.

Der Beschluss wird einstimmig bestätigt.

TOP 3
Beratung und Beschlussfassung – Einleitung der 2. Teiländerung 
des Flächennutzungsplanes Stolpen und Feststellung des Entwur-
fes im Bereich des Bebauungsplanes „Gewerbe- und Sonderge-
biet Rettungswache“ in Stolpen
Im Rahmen der frühzeitigen Behördenbeteiligung des Bebauungs-
planes „Gewerbe- und Sondergebiet Rettungswache“ in Stolpen 
wurde die parallele Anpassung des Flächennutzungsplanes gefor-
dert. Die 2. Änderung des FNPs erfolgt zeitgleich mit der Entwurfs-
feststellung und Öffentlichkeitsbeteiligung zum Bebauungsplan 
„Gewerbe- und Sondergebiet Rettungswache“ in Stolpen.

Beschluss
Der Stadtrat der Stadt Stolpen beschließt:
1. die Änderung des rechtskräftigen Flächennutzungsplanes im 

Bereich des Bebauungsplanes „Gewerbe- und Sondergebiet 
Rettungswache“ in Stolpen an der Bischofswerdaer Straße.
In den Änderungsbereich einbezogen werden die Flurstücke 
Nr. 480/2, 481/2, 483/4, 483/5, 483/7 sowie Teilflächen der 
Flurstücke Nr. 481/1 und 483/6 der Gemarkung Stolpen.
Die Änderung des Flächennutzungsplanes wird im Parallel-
verfahren zum Bebauungsplan „Gewerbe- und Sondergebiet 
Rettungswache“ gemäß § 8 Abs. 3 BauGB durchgeführt.



Stadt Stolpen Nr. 5/202416 

Aus dem schriftlichen Bericht des Bürgermeisters  
vom 25.03.2024

Informationen aus dem Hauptamt
- Gemeinsamer Elternbrief der beiden Stolpener Schulen und 

der Stadt Stolpen als Schulträger zum Thema „Eltern-Taxis“ zur 
Sensibilisierung der Eltern in Bezug auf die täglichen Gefahren-
situationen auf dem Schulgelände

- Installation und Inbetriebnahme eines neuen Computerkabi-
nettes in der Basaltus-Grundschule Stolpen im Rahmen des 
Digital-Paktes (Auftragswert 15.043,59 EUR)

- Auftragsauslösung Lehrerendgeräte-Ergänzungsförderverord-
nung:
26 Lenovo Thinkpad Notebooks inklusive Zubehör mit einem 
Auftragswert in Höhe von 22.076,83 EUR

Informationen aus der Kämmerei
- Beteiligungsberichte für die Geschäftsjahre 2021 und 2022 

(Anlagen)
Gemäß § 99 Abs. 2 der Sächsischen Gemeindeordnung (Sächs-
GemO) erhalten die Stadträte die Berichte über die Eigenbe-
triebe und die Unternehmen in einer Rechtsform des privaten 
Rechts, an denen die Stadt Stolpen unmittelbar oder mittelbar 
beteiligt ist.
Die Beteiligungsberichte werden der Rechtsaufsichtbehörde 
zugeleitet. Die Möglichkeit der Einsichtnahme wird ortsüblich 
bekannt gegeben.

Informationen aus dem Bauamt
- Errichtung eines Hochwasserrückhaltebeckens im Quellgebiet 

des Langenwolmsdorfer Baches in Langenwolmsdorf
Die Bauarbeiten am Hochwasserrückhaltebecken laufen plan-
mäßig. Die Kompensationsmaßnahmen in Form von Ersatz-
pflanzungen am Baufeld und in Stolpen sowie die Entschlam-
mung eines Teiches in Heeselicht sind abgeschlossen.

- Erweiterung Beachvolleyballplatz auf dem Gelände des Stadt-
bades in Stolpen
Seit Anfang März 2024 laufen die Arbeiten zur Erweiterung des 
Beachvolleyballplatzes auf dem Gelände des Stadtbades in 
Stolpen. Im Rahmen der Bauarbeiten wird an die bestehenden 
beiden Volleyballfelder ein drittes Volleyballfeld angebaut und 
ein neues Lagergebäude am Spielfeldrand errichtet. Des Wei-
teren wird der Spielplatz versetzt und mit neuen Spielgeräten 
ausgestattet. Die Arbeiten werden vom Bauhof der Stadt Stol-
pen in Zusammenarbeit mit der Firma Containerdienst Zenker 
aus Helmsdorf ausgeführt. Die Fertigstellung ist für Mitte Mai 
2024 geplant.

- Barrierefreier Ausbau der Bushaltestellen „Aue“ in Langen-
wolmsdorf
Im Ergebnis einer öffentlichen Ausschreibung hat die Firma tdh 
Tiefbau Detlef Hartig aus Rennersdorf-Neudörfel das wirtschaft-
lichste Angebot abgegeben und den Auftrag zur Bauausführung 
erhalten. Die Baumaßnahme soll Mitte April 2024 beginnen 
und Anfang Juni 2024 abgeschlossen werden. Die Bauarbeiten 
laufen unter Vollsperrung des Baubereiches. Eine Umleitung ist 
ausgeschildert.

- Umbau Bahnübergang Bahnhofstraße/Alte Napoleonstraße in 
Stolpen
Im Auftrag der Deutschen Bahn finden am Bahnübergang 
Bahnhofstraße/Alte Napoleonstraße seit Anfang März 2024 
Umbauarbeiten statt. Im Rahmen der Arbeiten erhält der Bahn-
übergang Halbschranken und eine Lichtzeichenanlage. Die 
Bauarbeiten laufen unter Vollsperrung des Baubereiches und 
sollen Anfang September 2024 abgeschlossen sein. Eine Um-
leitung ist ausgeschildert.

- Breitbandausbau in Stolpen und Ortsteilen
Im Auftrag der Deutschen Telekom werden aktuell in Stolpen 
und Rennersdorf-Neudörfel Arbeiten zum Breitbandausbau 
ausgeführt. Nähere Informationen zu den einzelnen Bauberei-
chen sind auf der Internetseite der Stadt Stolpen eingestellt.

- Stromnetzerweiterung in Stolpen im Bereich der Tankstelle 
Stolpen und der Bushaltstelle Ärztehaus

2. Der Entwurf der Flächennutzungsplanänderung, bestehend 
aus der Planzeichnung und der Begründung vom 08.03.2024 
(einschließlich dem Umweltbericht (Teil D) des Bebauungs-
planes „Gewerbe- und Sondergebiet Rettungswache“ in Stol-
pen) wird gebilligt.

3. Der Planentwurf ist für die Dauer von mind. 1 Monat öffentlich 
auszulegen, die berührten Behörden und Träger öffentlicher 
Belange sind von der öffentlichen Auslegung nach § 4 Abs. 2 
BauGB zu unterrichten und zur Äußerung aufzufordern.

4. Der Beschluss ist öffentlich bekannt zu geben.

Der Beschluss wird einstimmig bestätigt.

TOP 4
Vorstellung und Beratung – Entwurf der Haushaltssatzung 2024
Der Kämmerer erläutert anhand einer Präsentation folgende Punkte:
- Entwicklung wichtiger Positionen des Ergebnishaushaltes

2022 – 2027
- Entwicklung wichtiger Positionen des Finanzhaushaltes 

2022 – 2027
- Darstellung Haushaltssatzung 2024

Die Beschlussfassung zum Haushaltsplan 2024 soll in der Sitzung 
am 23.04.2024 erfolgen.

TOP 5
Beratung und Beschlussfassung – Ermächtigung des Bürgermeis-
ters zur Vergabe der Bauleistungen im Zusammenhang mit dem 
Bauvorhaben „Errichtung einer Stützwand im Bereich der Außen-
anlage Am Graben 9“, Produkt 11.13.05.32, Sachkonto 422101, 
Maßnahme 2022-02 im Haushaltsjahr 2024
Im Rahmen des Bund-Länder-Programms Städtebauliche Sanierungs- 
und Entwicklungsmaßnahmen (SEP) wurde im Programmzeitraum 
2012-13 das Hintergebäude am Objekt Am Graben 9 zurückgebaut. 
Aufgrund der zu diesem Zeitpunkt nicht fassbaren Entscheidung zum 
Neubau oder zur Sanierung des Feuerwehrgebäudealtbestandes Am 
Graben 5 wurde auf die abschließende Fertigstellung der Außenanla-
ge im Zusammenhang mit der Rückbaumaßnahme vorerst verzichtet. 
Resultierend aus der jetzt gegebenen Entscheidung zum Neubau des 
Feuerwehrgerätehaues an der Pirnaer Landstraße 5 kann nunmehr 
dieser rückwärtige Bereich unter Zuhilfenahme von noch zur Verfü-
gung stehenden Restmitteln aus dem Bund-Länder-Programm der 
Städtebauförderung zum Abschluss gebracht werden.

Beschluss
Der Stadtrat ermächtigt den Bürgermeister, die Vergabe der Bauleis-
tungen im Zusammenhang mit dem Bauvorhaben „Errichtung ei-
ner Stützwand im Bereich der Außenanlage Am Graben 9“, Produkt 
11.13.05.32, Sachkonto: 422101, Maßnahme 2022-02 im Haushalts-
jahr 2024 vor dem Erlass der Haushaltssatzung 2024 vorzunehmen.

Der Beschluss wird einstimmig bestätigt.

TOP 6
Beratung und Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens – Bau-
vorhaben Erbgericht Lauterbach – Änderung Bühnenanbau, Dorf-
straße 19, 01833 Stolpen auf dem Flurstück 12/2 der Gemarkung 
Lauterbach
Der desolate Zustand des hinteren Bereiches soll beseitigt wer-
den. Entsprechende Abstimmungen mit der Denkmalpflege sind 
erfolgt. Eine Abtragung des hinteren oberen Bereiches bis zur Kel-
lerdecke und der Neuaufbau des Daches (Saalbereich) sowie die 
Sicherung des Rettungsweges sind vorgesehen.
Der Ortschaftsrat Lauterbach hat dem Vorhaben zugestimmt.
Für die Maßnahme wurde ein Antrag auf Förderung im Rahmen des 
LEADER-Programms gestellt
Der Stadtrat erteilt mit 14 Ja-Stimmen und 1 Enthaltung das ge-
meindliche Einvernehmen.

Im TOP 7/8 wurden die Anfragen der Bürger und Stadträte behan-
delt.

Die Stadtratssitzung endete gegen 20:47 Uhr
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01.06.2024
10:00 – 
18:00 Uhr

Aktionen zum Kindertag in der Burg Stolpen
Burg Stolpen, Schlossstr. 10, 01833 Stolpen
Tel.: 035973 23410; E-Mail:
 stolpen@schloesserland-sachsen.de
https://www.burg-stolpen.org/

02.06.2024
17:00 Uhr

Konzert an der Herbrig-Orgel in Langen-
wolmsdorf
Orgelausschuss Kirchgemeinde Stolpener 
Land

07./08.06.2024 Sommerfest
in Rennersdorf-Neudörfel, Dorf- und Heimat-
verein Rennersdorf-Neudörfel, Kontakt per 
Facebook oder Instagram: # Dorf und Heimat-
verein Rennersdorf

Weitere Informationen finden Sie unter www.stolpen.de.

Martina Zellmer
Stolpen-Information

Teichsanierung in Heeselicht
Die Erneuerung der kommunalen Infrastruktur geht weiter.
Die Sicherstellung einer attraktiven Infrastruktur in unserer Kom-
mune ist eine wichtige Aufgabe der Stadt Stolpen, auch um die 
Wohnattraktivität zu steigern.
Die Sanierung des Teiches in Heeselicht ist in diesem Kontext zu 
sehen.
Der Teich, der nicht nur als wichtige Löschwasserentnahmestelle 
dient, sondern auch als Biotop und idyllischer Ort im Ortsteil, er-
strahlt nun in neuem Glanz.

Die SachsenEnergie AG erweitert das Stromversorgungsnetz in 
Stolpen und führt dafür umfangreiche Arbeiten im Zeitraum vom 
15. April 2024 bis 31. Mai 2024 im Verkehrsbereich Parkplatz 
Birkenweg und Schützenhausstraße aus. Für die Stromnetzer-
weiterung wird die Umspannstation im Haltestellenbereich Ärz-
tehaus durch eine neue leistungsstärkere Station ersetzt. Wei-
terhin werden mittels gesteuerter Spülbohrung leistungsstarke 
Niederspannungskabel durch die Staatstraße S 159 auf Höhe 
Tankstelle Schützenhausstraße verlegt. Am Anschluss erfolgt 
die Errichtung und der Anschluss neuer Ladestromsäulen im 
Auftrag der Q1 Energie AG auf dem Grundstück der Tankstelle. 
Für den gesamten Zeitraum wird eine entsprechende Umlei-
tungsstrecke eingerichtet.

Rosner
Büro Bürgermeister

Stadtratssitzungen
Die Sitzung des Stadtrates findet

am Dienstag, den 21. Mai 2024 um 18:30 Uhr

im Rats- und Bürgersaal, Markt 26 in Stolpen statt.

Die Tagesordnung entnehmen Sie bitte den Aushängen.
Sie finden diese auch unter www.stolpen.de in der Rubrik Ak-
tuelles.

Maik Hirdina
Bürgermeister

Veranstaltungskalender Mai/Juni 2024
09.05.2024
10:00 Uhr

Männertagsschwoof mit Musik - unser tradi-
tioneller Servicestützpunkt zur Himmelfahrt
Kultur- und Bürgerverein Lauterbach e. V., 
Ansprechpartner: Ralph Trojahn, Tel. 035973 
295101, 
E-Mail: kbv-lauterbach@gmx.de

09.05.2024 Himmelfahrt
in Rennersdorf-Neudörfel, Dorf- und Heimat-
verein Rennersdorf-Neudörfel, Kontakt per 
Facebook oder Instagram: # Dorf und Heimat-
verein Rennersdorf

09.-20.05.2024
10:00 –
18:00 Uhr

Findet den Schatz im verschwundenen 
Schloss
Burg Stolpen, Schlossstr. 10, 01833 Stolpen
Tel.: 035973 23410; E-Mail: 
stolpen@schloesserland-sachsen.de
https://www.burg-stolpen.org/

14.05.2024
14:30 Uhr

Seniorennachmittag
GMZ Heeselicht, Ansprechpartner: 
Dorfverein Heeselicht e. V., Renate Tittel
Tel. 035973 29005, 
E-Mail: renate-bernd@gmx.de

25.05.2024
21:21 Uhr

Öffentliche Abendführung in Stolpen mit dem 
Nachtwächter
Treff: Postmeilensäule auf dem Marktplatz in 
Stolpen
Informationen: Stadtwache Stolpen e.V. 
www.stadtwache-stolpen.de
Tel. 0174 9 931 372 
Email: matze.schorni@freenet.de

24./25./
26.05.2024

Stadtfest in Stolpen
Stolpen, Marktplatz
Stadtverwaltung Stolpen, 
Stolpen-Information
Tel. 035973 27313
weitere Infos unter: https://www.stolpen.de

Die Maßnahmen zur Sanierung haben nicht nur die Funktionalität 
des Teiches als Löschwasserquelle erhalten, sondern auch die 
ökologische Vielfalt und die natürliche Schönheit des Ortes be-
wahrt. Die Bewohner von Heeselicht und Besucher können nun 
wieder die Ruhe und Schönheit ihres Teiches genießen und sich an 
der idyllischen Atmosphäre erfreuen.
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Infrastrukturerneuerung im  
Ortsteil Langenwolmsdorf

Im Auftrag der Stadt Stolpen hat die Tiefbaufirma von Detlef Hartig 
die Bauarbeiten in Langenwolmsdorf Niederdorf zur Errichtung von 
zwei neuen Bushaltestellen begonnen.
Diese Maßnahme ist ein wichtiger Schritt, um den Schulweg unse-
rer Kinder noch sicherer zu gestalten. Ebenfalls trägt die Maßnah-
me dazu bei, dass die Barrierefreiheit in unserer Gemeinde weiter 
verbessert wird. Menschen mit Mobilitätseinschränkungen oder 
Eltern mit Kinderwagen werden leichter am öffentlichen Leben teil-
nehmen können.

Gemeinsam zum Ziel:  
Unternehmer Bernd Zenker Containerdienst, 
Sportverein Blau Gelb Stolpen e.V Abteilung 

Volleyball & die Stadtverwaltung Stolpen

Die Baumaßnahme im Stadtbad Stolpen ist in vollem Gange.
Dank der großzügigen Unterstützung der Firma Bernd Zenker Con-
tainerdienst aus Langenwolmsdorf konnten die Bauarbeiten be-
ginnen.
Ziel ist die Herstellung eines dritten Volleyballplatzes, einer Pick-
nickwiese und eines Spielplatzes.
Die Stadt Stolpen möchte sich an dieser Stelle herzlich bei der 
Firma Bernd Zenker Containerdienst für die umfangreiche Bereit-
stellung von Manpower und Technik bedanken. Ohne diese Un-
terstützung wäre die Umsetzung dieser Maßnahme nicht möglich 
gewesen.
Ein Dankeschön geht auch an den Sportverein Blau Gelb Stolpen 
e.V Abteilung Volleyball, sowie an den Bauhof welcher die Baulei-
tung im Stadtbad übernommen hat.
Diese Zusammenarbeit von Unternehmerschaft, Verein und Stadt-
verwaltung zeigt, wie Großartiges, unkompliziert geschaffen wer-
den kann.
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Die Badesaison beginnt schon im Mai!
Das Stadtbad Stolpen wird am 30. Mai 2024 eröffnet und bleibt 
voraussichtlich bis 8. September 2024 geöffnet.

Öffnungszeiten (witterungsbedingt)
Montag (außer in den Schulferien) geschlossen
Dienstag – Freitag 13.00 Uhr – 19:00 Uhr
Samstag 10:00 Uhr – 19:00 Uhr
Sonntag 10:00 Uhr – 19:00 Uhr
während der Schulferien täglich 10:00 Uhr – 19:00 Uhr

Bei schlechtem Wetter bleibt das Stadtbad geschlossen!
Bitte beachten Sie den Aushang.

Eintrittspreise:
Tageskarte Zehnerkarte Jahreskarte

Tarifgruppe I 1,50 € 12,50 € 38,00 €
Tarifgruppe II 2,50 € 21,00 € 63,00 €
Tarifgruppe III 3,00 € 26,50 € 75,00 €

Bei Gruppen über 10 Personen verringert sich der Eintrittspreis in 
der jeweiligen Tarifgruppe um 0,50 € pro Person.
Die Ausleihgebühr für Schwimmzubehör, Bälle usw. beträgt 1,00 €.

Wir wünschen allen Badegästen einen angenehmen und erholsa-
men Aufenthalt in unserem Stadtbad in Stolpen.

Informationen aus dem Bauamt

Angebote PKW-Stellplätze der Stadtverwaltung Stolpen
In der Sammelgarage „An den Stadtscheunen“ steht ab 01.05.2024 
der PKW-Stellplatz Nr. 5 zur Vermietung frei. Die monatliche Miete 
beträgt 41,65 Euro (inkl. MwSt.).

Nr. 5

Schließtag 10. Mai 2024

Die Stadtverwaltung Stolpen bleibt am Brückentag  
Freitag, den 10. Mai 2024, geschlossen.

Wir bitten um Beachtung und  
danken für Ihr Verständnis.

Danke an alle Helfer!
Wir freuen uns, dass zahlreiche freiwillige Helfer dem Aufruf zum 
Frühjahrsputz gefolgt sind und bei nicht idealen Wetterbedingun-
gen trotzdem zu Schaufel, Besen, Harke und Müllsack gegriffen 
haben. An vielen Stellen in allen Ortsteilen konnte durch Vereine, 
Organisationen, Familien oder Einzelpersonen der Schmutz des 
Winters beseitigt und unser schönes Stadtgebiet für den Frühling 
fit gemacht werden.

Ihre Stadtverwaltung

Schwimmen lernen in  
Stolpen Sommer 2024 – Grundkurs  
Schwimmen im Stadtbad Stolpen

Für Kinder ab 6 Jahre findet vom

01. bis 12. Juli 2024

(Montag bis Freitag 10.00 Uhr)

wieder ein Schwimmkurs statt.

Kurskosten 145,00 EUR

Interessenten melden sich bitte bei Frau Bortig unter Telefon 
035973 280 12 oder per E-Mail an soziales@stolpen.de

Die Mindestteilnehmerzahl beträgt 6 Personen, bei großem 
Interesse, können auch zwei Kurse angeboten werden.

Bei Interesse an PKW-Stellplätzen wenden Sie sich bitte an:
Stadtverwaltung Stolpen
Bauamt – Frau Kind
Markt 1, 01833 Stolpen
Tel.: 035973 / 280-27, E-Mail: kind@stolpen.de

Grüße zum Schulanfang

online buchen: anzeigen.wittich.de
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Die nächste Ausgabe des „Stolpner Anzeigers“ erscheint am
Freitag, den 7. Juni 2024

Annahmeschluss für redaktionelle Beiträge ist
Montag, der 27. Mai 2024

im Hauptamt der Stadtverwaltung, Frau Knuth
anzeiger@stolpen.de

Annahmeschluss für Anzeigen ist
Donnerstag, der 30. Mai 2024

bei Herrn Riedel,
Anzeigenberater der LINUS WITTICH Medien KG

Tel. 0171 3147542, Fax 03535 489239
matthias.riedel@wittich-herzberg.de

Wohnungsangebote der Stadtverwaltung Stolpen
Alte Schulstraße 4 OT Stolpen:
2-Raumwohnung
2. OG
ca. 43 m²
Küche/Bad mit Fenster
Grundmiete 258 €
BK/HK 150 €
Kaution 516 €

Alte Schulstraße 4b OT Stolpen:
2-Raumwohnung
1. OG und 2. OG
ca. 47,5 m²
Küche/Bad mit Fenster
Grundmiete 288 €
BK/HK 168 €
Kaution 576 €
Alte Schulstraße 4, 4a, 4b

Hauptstraße 50 OT Langenwolmsdorf:
1-Raumwohnung
1.OG
ca. 35 m²
EBK (ohne Kühlschrank)
Grundmiete 210,00 €
BK/HK 122,50 €
Kaution 420 €

Hauptstraße 50 OT Langenwolmsdorf:
2-Raumwohnung
1.OG
ca. 65 m²
Küche/Bad mit Fenster
Grundmiete 390 €
BK/HK 227,50 €
Kaution 780 €
Hauptstraße 50

Nenne dich nicht arm, weil deine Träume nicht in Erfüllung 
gegangen sind; wirklich arm ist nur, der nie geträumt hat.

Marie von Ebner-Eschenbach

Bei Interesse an Wohnungen wenden Sie sich bitte an:
Städtische Wohnungsgesellschaft Pirna mbH
Kundenbetreuerin – Frau Linke
Gerichtsstraße 5
01796 Pirna
Tel.: 03501 / 5521-14
E-Mail: linke@wg-pirna.de

Anzeige(n)

Hofestr. 17 b
01833 Stolpen

E-Mail: schaefer@w-d-o.de
Telefon: 035973 / 648671

20 Jahre Webdesign Office Schäfer
Ich möchte Danke sagen für die herzlichen

Glückwünsche zum runden Geschäftsjubiläum.

Vielen Dank für die langjährige Treue und das mir
entgegengebrachte Vertrauen. Ich freue mich auf

weitere spannende und interessante Jahre.

Marlies Schäfer
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OT Stolpen

Stolpner Pflaumenallee in voller Blüte

Fotos: Klaus Schieckel

Informationen der Burg Stolpen

Findet den Schatz im verschwundenen Schloss
Vom Donnerstag, 9. Mai bis zum Montag,  
20. Mai laden wir alle Schatzsucher ein, den 
geheimnisvollen Schatz im verschwundenen 
Schloss zu suchen.

Habt Ihr Euch auch schon einmal gefragt, ob in den alten Mauern 
des ehemaligen Schlosses in Stolpen nicht vielleicht doch noch 
irgendwo ein Rest des sagenhaften Schatzes der Bischöfe von Mei-
ßen zu finden sein könnte?

Wir sind der Meinung, dass es sich lohnt, da mal nachzuforschen 
und wisst Ihr was? Wir haben jede Menge Hinweise und Rätsel 
entdeckt, die ziemlich sicher zum Schatz führen werden. Seid Ihr 
neugierig geworden? Haben wir Eure Abenteuerlust geweckt? Dann 
kommt und schnappt Euch eine Schatzkarte, löst die Rätsel und 
entdeckt den Schatz im verschwundenen Schloss.
www.burg-stolpen.org
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kuchen und Milchreis im Glas vom Provianter aus Krippen. „Die 
Produkte sind für den direkten, also sofortigen Verzehr gedacht, 
ganz so, wie unsere Kunden es wünschen.“
Für den Schlossleiter ist der Proviantomat ein wichtiger Baustein 
für das Wohlfühl-Ambiente in der Burg. „Es ist sehr schwierig, un-
seren Schlosseigenen Imbiss ‚Zehrgarten‘ verlässlich zu betrei-
ben, es gibt kaum Fachpersonal. Daher haben wir mit dem Provian-
tomaten eine tolle Lösung und einen professionellen und extrem 
engagierten Partner gefunden. Wir freuen uns darauf, die Saison 
gemeinsam hier in Stolpen zu gestalten.“

Andreas „Onkel Andi“ Buschbeck (li.) vom Proviantomaten und 
Schlossleiter Uli Kretzschmar (re.) mit den Highlights im Angebot 
des neuen Proviantomaten in der Burg Stolpen: veganer Milchreis 
und Rührkuchen im Glas.

www.proviantomat.de
www.burg-stolpen.org

Zum Kindertag auf die Burg Stolpen!
Kinder lieben die ehemalige Schloss- und Burganlage in Stolpen 
und entdecken sie gern auf eigene Faust. Am Kindertag, 1. Juni 
2024 wird es noch ein kleines Bisschen spannender, die Mauern 
von Stolpen zu erkunden. Denn dann laden wir zu einem Aktions-
tag mit Kinderführungen und Kinderschminken ein.
Ob auf Rundgang mit dem Kommandanten von Boblick oder bei 
einem wahrlich märchenhaften Rundgang oder beim Schminken: 
Ihr werdet staunen, was sich hinter diesen Mauern noch für Aben-
teuer verbergen.
Informiert Euch unter www.burg-stolpen.de

Baustelle fast beendet:  
Trockensteigleitung stärkt den Brandschutz

Aufmerksame Beobachter haben es schon bemerkt: die große 
Baustelle an der Westseite der Burg Stolpen verschwindet lang-
sam, Schritt für Schritt. Der Staatsbetrieb Sächsisches Bau- und 
Immobilienmanagement (SIB) hat für die Burg Stolpen eine Tro-
ckensteigleitung gebaut und somit den Brandschutz für die Anlage 
erheblich gestärkt. Zurzeit werden von der Firma GWB noch Restar-
beiten ausgeführt, bis zum Juni 2024 sollten dann auch die letzten 
Arbeiten abgeschlossen sein und die Baustelle wieder beräumt 
sein. Wir freuen uns und sind sehr dankbar für diese tolle Maß-
nahme.

An den Treppen im Schlosspark nagt der Zahn der Zeit
Leider gibt es im Schlosspark an der einen oder anderen Stelle im-
mer mal wieder kleinere Schäden, vor allem an den Holztreppen 
nagt der Zahn der Zeit recht deutlich. Wir haben die mittlerweile 
brisantesten Stellen abgesperrt und werden im Laufe des Jahres 
gemeinsam mit dem SIB dafür sorgen, dass diese Schäden wieder 
ausgebessert werden. Bis dahin sind wir dankbar für Ihre Geduld, 
leider werden wir mit der einen oder anderen Absperrung weiter-
hin leben müssen.

Dank Proviantomaten: In Stolpen gibt es jetzt  
Kuchen und Milchreis aus dem Glas

Ab April 2024 steht in der Burg Stolpen ein Proviantomat und bietet 
regionale Produkte für die Gäste in Stolpen an. „Damit schließen 
wir eine Lücke, denn der Bedarf nach kleinen Imbissprodukten und 
Getränken ist riesig, unsere Gäste wünschen sich entsprechende 
Angebote sehr.“ sagt Uli Kretzschmar, Leiter des Schlossbetrie-
bes Stolpen. Mit dem Proviantomaten der Elbsandstein Proviant 
& Quartier GmbH konnte dieser Bedarf gut gedeckt werden. „Wir 
hatten in dieser Saison schon über 200 Verkäufe an diesem Au-
tomaten, wir versuchen, das Angebot regelmäßig dem Bedarf und 
der Nachfrage anzupassen. Wir achten dabei darauf, dass die Pro-
dukte, die wir anbieten von regionalen Herstellern stammen.“ sagt 
Andreas „Onkel Andi“ Buschbeck, der die Proviantomaten betreut.
Im Stolpener Automaten finden sich neben verschiedenen Brau-
sen der Firma Menschel auch Mineralwasser der Firma Oppacher, 
Käse vom Milchhof Fiedler, Knacker und Bockwürste aus der Land-
fleischerei Struppen sowie Dinkelchen oder Russisch Brot von Dr. 
Quendt für die Gäste der Burg. Die neuesten Highlights sind Rühr-
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Petra Friese, Michi Suhr, Bettina Uhlemann, Nicole Gräfe, Rico Ra-
sche, Melanie Jährig, Torsten und Annett Friedrich, Kristina Klinger, 
Kerrin Bardoux, Vera Tuschling, Martina Zellmer und Annett Immel
Stadtfest Stolpen
Schön, dich zu sehen!
24. – 26. Mai 2024

Ein Erlebnis für die ganze Familie  
mit vielen Angeboten für Kinder!

Marktplatz:
Piratenschiff (mobiler Spiel-
platz), Ritterspiele auf den 
Marktwiesen, Karussell, Losbu-
de, Ballwurf-Bude „TreffPunkt“, 
Clown Sacco, Stelzenläufer, Ge-
schichtenerzähler, Tanzdarbie-
tungen, Feuershow (SA, 21 Uhr), 
handgemachte Musik …

Handwerksmeile – zuschauen 
und mitmachen.

Liebe Langenwolmsdorfer, liebe Helmsdorfer, 
liebe Rennersdorf-Neudörfler,  

liebe Heeselichter, liebe Lauterbacher,  
liebe Stolpener, liebe Altstädter!

„Schön, dich zu sehen!“, so das diesjähri-
ge Motto des Stolpener Stadtfestes. Wann 
wurden sie das letzte Mal so begrüßt? Und 
wann ging ihnen dieser Satz das letzte Mal 
über die Lippen? In jedem Falle sind positive 
Begegnungen mit Freude verbunden, sie las-
sen unser Herz höherschlagen und geben so 
manches Mal einem Tag, der einen nicht gerade optimalen Verlauf 
hatte, eine angenehme Wendung! Begegnungen, insbesondere 
„gute“ Begegnungen sind für uns Menschen existenziell! Ohne Be-
gegnung kein Leben! Das diesjährige Stolpener Stadtfest soll ein 
Fest der Begegnung werden! Ob uns das gelingt, hängt von uns al-
len ab. Also kommen sie vorbei und halten sie Ausschau nach der 
ein oder anderen Begegnung. Wir freuen uns schon sehr darauf, 
sie und euch zu sehen!

Übrigens benötigen wir noch Unterstützung:
Wann: 25. (SA)/ 26. Mai (SO) 24
Zeit: Nach Absprache, so mal 2 Stunden am Stück
Was: U. a. Betreuung von Spielstationen (Büchsenwurf-Bude, Rit-
terspiele auf den Marktwiesen)

Bitte meldet euch, wenn ihr mitmachen wollt! (Stolpen-Informati-
on, Tel.: 035973 27313; Email: stadtinfo@stolpen.de)

Schön, dichSchön, dichSchön, dich
     zu sehen!zu sehen!
Schön, dich
     zu sehen!

www.stolpen.dewww.stolpen.de

Stadtfest Stolpen
Schön, dich zu sehen!
24. bis 26. Mai 2024
Auf bald! Herzliche Grüße! Wir sehen uns!
Das Stadtfest-Vorbereitungsteam

Altes Amtsgericht / Innenhof
„Die kleine Vogelhochzeit“, eine Aufführung der Theater AG der 
Basaltus-Grundschule Stolpen (Sa., 15 Uhr)

GogelmoschHaus
15:00 - 19:00 Uhr (SA) Familienfest „Color of Youth“ mit Bastel- & 
Kreativangeboten, Liveband

Landgut Lietze
Ganztägig: Die Geschichte der Alten Wasserkunst erleben.
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Stadtfest in Stolpen
Schön dich zu sehen!
24. bis 26. Mai 2024

Clown Sacco

Polenztaler Jagdhornbläser

Die Küchenweiber

Marktplatz
11.00 Uhr ERÖFFNUNG DES STADTFESTES mit den Polenztaler Jagdhornbläsern - Fröhlicher Start in 

den Tag mit einem geselligen Elferzug, gemeinsamen Singen und Marktschreier-Jubiläum
13.30 Uhr Flotte Sprüche und Gesänge mit Magda und Sophie
14:30 Uhr Gestelztes - Sacco will hoch hinaus!
15:00 Uhr Die musizierenden Küchenweiber geben alles!
15:30 Uhr Clown Sacco in Aktion
16:00 Uhr Mit Gitarre, Flöte und Holzlöffel - die Küchenweiber!
17:30 Uhr Geschichtenschnitzer unterwegs
19.30 Uhr Livemusik mit der Band „Terapiezentrum“ / Besetzung: Bass & Gesang – Benedikt von 

Bardeleben, Gitarre & Gesang – Franz Kneißl, Gitarre – Lukas Eisold, Schlagzeug – Lukas 
Gondek

21:00 Uhr Feuershow
 Danach: Tanz mit DJ Torsten

Altes Amtsgericht / Innenhof
Ganztägig: Größer als die Wahrheit – Fred Haufe, ABSTRACT ART / Ausstellung
13:30 - 
17:00 Uhr Das Hof-Café ist geöffnet
15.00 Uhr „Die kleine Vogelhochzeit“ – Es spielen und singen Kinder der Theater AG der Basal-

tus Grundschule Stolpen, Leitung: Salome Nicko. Unsere „kleine Vogelhochzeit“ ist 
eine Erzählung über den Wunsch, sein Leben nicht allein verbringen zu wollen und wie 
schön es ist, wenn man gemeinsam erleben darf. Es ist überwiegend an Rolf Zuckowski 
angelehnt, 3 Lieder sind seiner Vogelhochzeit entnommen und große Teile seiner Spre-
chertexte, aber zu guter Letzt betritt auch noch die wohlbekannte Volksweise die Bühne 
:) Das Stück lädt ein zum Zuhören, Zuschauen und Mitsingen. Die Kostüme haben die 
Kinder mit Hilfe ihrer Eltern, Großeltern, Nachbarn oder Freunde selbst gestaltet.

 Musikalisch umrahmt wird die Vogelhochzeit durch die „kleine“ Flötengruppe der Kirch-
gemeinde Stolpener Land, Leitung: Anke Klaus

GogelmoschHaus 
15:00 -  Familienfest „Color of Youth“ mit Bastel- & 
19:00 Uhr Kreativangeboten, Liveband
ab 20:00 Uhr  Jugendparty „Color of Youth – der Gogelmoschpit“ mit jungen DJs und Beerpong, Mitter-

nachtsvolleyball. Ab 16, Eintritt frei!
 Anmeldung: www.gogelmoschhaus.de

Auf dem Marktplatz
17.30 Uhr Gemeinsam schmücken wir den Marktplatz und be-

reiten das Fest vor.
 Stolpen grillt – Der Männerclub Stolpen und zahl-

reiche weitere Akteure sorgen für das leibliche 
Wohl. Neben dem traditionellen Angebot gibt es 
u.a. gefülltes Fladenbrot (Olivenhaus DD), Lángos 
von Julischka, Pasta-Spezialitäten, Burger & Sand-
wiches aus dem Foodtruck.

 Für Kinder: Karussell, Piratenschiff (mobiler Spiel-
platz), Tobe-Wiesen, Einfach mal richtig lang aufblei-
ben und mit Freunden auf dem Marktplatz spielen!

19.30 Uhr Tanz mit DJ Torsten
21.00 Uhr PREMIERE! Stolpen filmt – Kurzfilmwettbewerb / 

Präsentation der Beiträge – dabei wird der Stolpener 
Marktplatz zum stimmungsvollen Freiluft-Kino, Wahl 
des Publikumslieblings und festliche Preisverleihung.

 anschließend Party mit DJ Torsten

Programm
FREITAG 

SAMSTAG 
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Stadtkirche
10:00 - 
18:00 Uhr offene Kirche, Führungen nach Bedarf

Stadttor (Bäckerei Wünsche)
Die Stadtwache Stolpen in Aktion! Hier kommt 
niemand ungeküsst davon! Außerdem gibt es 
lecker Kuchen und Kaffee!

Ab 9 Uhr Das Stolpener Land frühstückt: Holt Tische und 
Stühle auf die Straße und macht es euch mit Euren 
Nachbarn gemütlich!

10:00 Uhr Gott begegnen - Gottesdienst in Langenwolmsdorf 
mit dem OASE-Chor aus Pirna, die Predigt hält Ge-
meinschaftspastor Johannes Berchner

Marktplatz
11:00 - 
13:00 Uhr Zum Frühschoppen: flotte Rhythmen mit GW Basalt
13:30 Uhr Die musizierenden Küchenweiber geben alles!
14:30 Uhr Flotte Sprüche und Gesänge mit Magda und Sophie
14:00 Uhr Ritterspiele auf den Marktplatz-Wiesen
15:00 Uhr Die Basalttänzerinnen des SV Blau-Gelb Stolpen
16.00 Uhr „Rosis Dance Friends“ - Rock’n’ Roll-Darbietung
16:30 Uhr Stolpen tanzt – Die Basaltkönigin lädt ein zum Wal-

zertanzen
17:00 Uhr Mit Gitarre, Flöte und Holzlöffel - die Küchenweiber!

Altes Amtsgericht / Innenhof
Ganztägig: Größer als die Wahrheit – Fred Haufe, ABSTRACT 

ART (Ausstellung)
13:30 - 
17:00 Uhr Das Hof-Café ist geöffnet
14:30 Uhr Liederzeit mit Peter Lippert und 
 Rainer Herbert Herzog

Landgut Lietze
Ab 11:00 Uhr Erleben, was der Seele guttut.
Handel & Wandel; „Galerie-Ansichten“ von Gudrun Stark und Künstler der letzten Jahre im Zusammenspiel 
der Farben; Altdeutsche Küche aus Omas Kochbuch; Die Geschichte der Alten Wasserkunst erleben

TauschBar (Dresdner Str.4)
15:00 - 
18:00 Uhr Geöffnet - Kommen Sie vorbei!

„Rosis Dance Friends“ Die Basalttänzerinnen

Peter Lippert Rainer Werner Herzog

GogelmoschHaus
15:00 - 
17:00 Uhr Kuchengottesdienst mit Kurzandacht und Segnung 

von Haus und KiGa

SAMSTAG UND SONNTAG

Handwerksmeile auf dem Marktplatz: Gestaltet und organisiert von einem jungen Team rund um die Tischlerin Anna Weber und den 
Metallgestalter Rudi Bermich.
Der Marktschreier informiert und unterhält! Buntes Markttreiben, Musik und Tanz, Speis und Trank, Viele Gelegenheiten, um sich zu 
begegnen und eine gute Zeit miteinander zu verbringen. Piratenschiff auf dem Marktplatz (mobiler Spielplatz), Karussell, Losbude

SONNTAG
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... Tabu La Rasa
"Was wäre, wenn ich mich

einfach getraut hätte?"
Ein Abend mit der Stolpnerin

Lisa Marie Bardoux und Mey

Woelke, dem Kurzfilm “Tabu La

Rasa” und vielen spannenden

Einblicken hinter die Kamera

und in das Filmbusiness, sowie

zu ihrem Werdegang.

Seien Sie herzlich dazu

eingeladen!

Eintritt
frei!

Stolpen Information / www.stolpen.de / stadtinfo@stolpen.de / Tel.: 035973 27313
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„… und was macht ihr für den Klimaschutz?“ – 
Wir aus Klasse 4 pflanzen Bäume!

Im letzten November hatten wir - die vierten Klassen der Stolpener 
Grundschule - das Glück, einen überaus prominenten Vorleser zum 
bundesweiten Vorlesetag zu gewinnen.
Ministerpräsident Kretschmer las uns an diesem Tag vor und stand 
im Anschluss all unseren Fragen zur Verfügung.
In einem angeregten Gespräch darüber, was er und seine Regie-
rung für den Klimaschutz machen, spielte er gekonnt den Ball zu-
rück und fragte auch uns nach unserem persönlichen Beitrag. Da-
mit hatten wir nicht gerechnet - aber gerade dieses Gespräch war 
ein Impuls, um aktiv zu werden. Die Idee, gemeinsam neue Bäume 
zu pflanzen, war geboren.
Durch das Engagement von Familie Vogt wurde der Kontakt zum 
Förster des Kirchwaldes in der Gemeinde Stolpen hergestellt und 
ein Waldstück zur Bepflanzung gefunden. Am 10.04.2024 war es 
endlich so weit und nicht einmal der ungnädige Wettergott oder 
die Hürden der ÖPNV-Anbindung konnten uns von unserer Mission 
abhalten. Mit fest geschnürten Wanderschuhen, reichlich Proviant 
und jeder Menge Tatkraft zogen wir 6 km in die Wildnis und mach-
ten uns mit Spaten, Bambusstäben und Jungbäumen an die Arbeit.
Durch die Hanglage des auserkorenen Waldstückes war es gar 
nicht mal so einfach, den Spaten tief genug in die Erde zu bekom-
men, damit die Bäume auch ordentlich wachsen können. Mit der 
tatkräftigen Unterstützung des Bürgermeisters Hirdina meister-
ten wir auch diese Hürde und wurden von ihm im Anschluss mit 
Pfannkuchen für unsere Anstrengungen belohnt. Noch besser als 
die süße Stärkung nach getaner Arbeit war unsere Vorfreude und 
Hoffnung, dass die 250 gepflanzten Bäume so groß werden, dass 
wir eines Tages unseren Enkelkindern das Stückchen Wald zeigen 
können, dass wir in der vierten Klasse im Sinne des Umweltschut-
zes gepflanzt haben.

Einladung zum Sommerfest  
der Oberschule Stolpen

Liebe Schülerinnen, liebe Schüler, sehr geehr-
te Eltern,
als Abschluss des Schuljahres 2023/2024 
laden wir zusammen mit der Basaltus-Grund-
schule, dem Hort und den Stolpner Burggeis-
tern am 18.06.2024 zum Sommerfest auf dem 
Gelände beider Schulen ein. An diesem Tag 
erfolgt als Höhepunkt die Verabschiedung der 
vierten Klassen.
Sie haben also die Möglichkeit, auf dem gesamten Schulgelän-
de gemütliche Nachmittagsstunden bei hoffentlich schönem 
Wetter zu genießen.
Das festliche Treiben beginnt um 14.30 Uhr und geht bis 18.00 
Uhr. In der Sporthalle sowie dem Schulhof der Oberschule er-
warten Sie/ Euch viele Stationen. Sport- und Geschicklichkeits-
spiele und künstlerische Angebote werden mit kulinarischen 
Überraschungen ergänzt. Taschengeld bitte nicht vergessen!
Wir freuen uns über eine rege Teilnahme. Gäste sind herzlich 
willkommen.

Ch. Jacobs/K. Lattig
Schulleitung

Anmeldung der Schulanfänger  
für das Schuljahr 2025/2026

Liebe Eltern,

die Anmeldung der Erstklässler für das Schuljahr 2025/2026 
finden an der Basaltus-Grundschule Stolpen und Grundschule 
Langenwolmsdorf statt:

Basaltus-Grundschule Stolpen am Dienstag
20. August 2024
von 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

betrifft die Kinder, die in Helmsdorf, Rennersdorf und Stolpen 
wohnen

Grundschule Langenwolmsdorf am Dienstag
20. August 2024
von 7.00 Uhr bis 18.00 Uhr

betrifft die Kinder, die in Heeselicht, Langenwolmsdorf und 
Lauterbach wohnen

Bitte bringen Sie eine Kopie der Geburtsurkunde sowie den 
Nachweis zum Masernschutz mit.

Bei Verhinderung bitten wir um telefonische Absprache unter
035973 620-120 für Basaltus Grundschule Stolpen oder
035973 26383 für Grundschule Langenwolmsdorf.

gez. gez.
Paul Würzner
Schulleiter-Basaltus 
GS Stolpen

Schulleiterin-
GS Langenwolmsdorf

Ihre Onlinedruckerei von LINUS WITTICH Medien 
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An alle, die gern mit (uns) Kindern  
unterwegs sind

Jetzt dauert es gar nicht mehr lange und 
unser Kindergarten feiert seinen 10. Ge-
burtstag. Dafür wird es im Mai eine Fest-
woche geben. Am Donnerstag in dieser 
Woche (30.05.) werden unsere Eltern 
einen leckeren Picknickrucksack packen und wir machen uns auf 
den Weg in Richtung Altstadt. Wir würden uns freuen, wenn uns 
Mama, Papa, Oma, Opa, Freunde und Wanderlustige an diesem 
Vormittag begleiten.

Ab 8.30 Uhr warten wir in unserem Garten in Stolpen auf euch und 
9.00 Uhr starten wir.
Bitte bringt euch auch einen Picknickrucksack mit, denn wir wer-
den erst zum Mittagessen wieder zurück im Kindergarten sein.
Wer gern noch mit uns in der Gogelmoschküche zu Mittag essen 
möchte, kann das gern bis einen Tag vorher bei uns anmelden.

Wir freuen uns auf Euch und eine schöne Wanderung!

Die Kleinen Weltentdecker

Jubilare
Unseren Jubilaren, die in der Zeit vom  

3. Mai bis 6. Juni Geburtstag haben, gratulieren wir ganz 
herzlich und wünschen Gesundheit, Wohlergehen sowie viel 

Freude im neuen Lebensjahr

Frau Siegrid Grünberger am 30.05. zum 85. Geburtstag
Herr Dietmar Böhm am 31.05. zum 85. Geburtstag

Maik Hirdina Hans-Jürgen Friedrich
Bürgermeister Ortsvorsteher

Malteser Hilfsdienst e. V. Trauercafe
Einladung ins Trauercafe am Freitag, dem 3. Mai 2024
Ort: „Gogelmosch“ Schafbergblick 1 in 01833 Stolpen.

Unser Trauercafe ist ein offenes Angebot für Trauernde
- die ihrer Trauer Raum im Alltag geben möchten.
- die im Austausch mit gleich und ähnlich Betroffenen Trost und 

Kraft für den eigenen Weg finden möchten.
- die ihre Sorgen und Ängste ansprechen wollen.

Das Trauercafe, das monatlich immer am ersten Freitag von 15 – 
17 Uhr geöffnet hat, bietet einen geschützten Raum unter Gleich-
gesinnten zum Reden, Schweigen, Weinen aber auch zum Lachen.

Vorankündigung für Juni: Freitag, 07.06.2024
Wir laden Sie herzlich ein und freuen uns auf Ihr Kommen.

Unsere Kontaktdaten: Christine Walther/Christa Tinz
Telefon: 035973 26592

E-Mail: hospitz@malteser-neustadt.de

Wir bitten um Unterstützung 
für die GogelmoschKüche – 

das Herz unseres GogelmoschHauses

Seit zehn Jahren kümmert sich die
GogelmoschKüche um ein leckeres Mittagessen

für die Kinder der “Kleinen Weltentdecker”,
versorgt die Senioren in unserer Region und lädt

alle Stolpener zum Mittagstisch ein. 

Damit das in Zukunft so bleiben kann, 
bitten wir Sie um finanzielle Unterstützung.

Denn unsere Küche ist in den vergangenen
Jahren gut beansprucht worden und geht im
wahrsten Sinne des Wortes „aus dem Leim“. 

Neues Küchenmobiliar ist notwendig, 
damit wir Sie auch in Zukunft mit regionaler,

gesunder Kost versorgen können. 
Schon der kleinste Betrag kann uns dabei
helfen, dieses Vorhaben zu realisieren. 

Spendenkonto: Gogelmosch e.V.
IBAN: DE38 8506 0000 1010 9598 04

Verwendungszweck: Neue GogelmoschKüche +
Ihre Spenderadresse*

Bitte helfen Sie mit und kommen Sie
anschließend gern zum Mittagessen ins

GogelmoschHaus. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch und 
danken Ihnen für Ihre Unterstützung!

     Ihr GogelmoschTeam

Anzeige(n)

Langenwolmsdorf GmbH
AGROSERVICE

Neustädter Landstr. 1B
01833 Stolpen
Tel. 03 59 73/ 28 50

Mo. 6.30 - 16.00 Uhr · Di. - Fr. 6.30 - 18.00 Uhr · Sa. 8.00 - 12.30 Uhr

- Kalk und Düngemittel
- Pflanzenschutzmittel und Schneckenkorn
- Sand, Kies, Splitt, Frostschutz angeliefert 
- Baggerarbeiten (Baugruben) und Transporte

 Heizöl · Dieselkraftstoff
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Saisonabschluss Volleyball
Die Hallensaison 2023/24 in der Bezirksklasse 
ist beendet, herzlichen Glückwunsch den Vol-
leyballerinnen und Volleyballern aus Stolpen für 
die sehr guten Platzierungen. Hervorzuheben ist 
die wichtige Rolle der Jugendspielerinnen bei 
den Damen.
Auch die reine Jugend-Herren-Mannschaft hat sich im Erwachse-
nenbereich erfolgreich etabliert.
Herzlichen Dank den Trainern Peter, Christian und Jacob!!!
Nun freuen wir uns auf die Fertigstellung der neuen Beachanlage 
im Stadtbad und emotionale Beach-Volleyball-Turniere im Sommer.

Bezirksklasse Frauen Dresden Staffel Süd – Abschlusstabelle 
2023/24

Mannschaft Spiele Siege Sätze Punkte
1 USV TU Dresden II 16 14 46:11 43
2 SV Blau-Gelb Stolpen I 16 14 43:9 41
3 SV Motor Mickten IV 14 11 34:15 31
4 Post SV Dresden VI 14 9 32:16 29
5 BSV Lockwitzgrund 14 7 23:24 20
6 VSV GW Dresden-Coschütz III 14 5 20:28 16
7 Königsteiner VG II 14 4 14:31 12
8 ESV Lok Pirna II 16 2 6:43 6
9 Shatterhands Radebeul II 14 0 1:42 0
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Gogelmosch
JAHRE
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Samstag, 25. Mai 2024
Color of Youth 
Familien- & Jugendfest

15 - 19 Uhr Colorparty mit Liveband, Colorbox,
Makramee-Stand & Henna-Tattoos 
im GogelmoschHaus

ab 20 Uhr Der Gogelmoschpit mit DJ,   ab 16

Sonntag, 26. Mai 2024
Kuchengottesdienst
15 - 17 Uhr Andacht und Segnung mit

anschließendem Kaffeetrinken

Mittwoch, 29. Mai 2024
Große Geburtstagsfeier
nur für geladene Gäste

offene Wanderung für alle
Wanderung mit den Kleinen
Weltentdeckern durchs Stolpener Land 

Donnerstag, 30. Mai 2024

9 - 11:30 Uhr

Samstag, 01. Juni 2024
Internationales Picknick

Puppenspiel zum Kindertag
ab 15:30 Uhr Kaffee & Kuchen, Kulinarische

Weltreise mit buntem Programm:
Mitmach-Zirkus, Theater, Musik
Sommernachtstanz

14:30 Uhr

Feiert mit uns: 10 Jahre GogelmoschHaus und Kindergarten “Kleine Weltentdecker”. 
Wir danken allen Unterstützern, die uns diesen Meilenstein ermöglicht haben.

Geburtsanzeigen online buchen

wittich.de/geburt
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Wir bedanken uns bei allen Trainern und Kampfrichtern, die die 
Teilnahme an dem Wettkampf für unsere Mädels ermöglicht ha-
ben.

Bezirksklasse Männer Dresden Staffel Ost – Abschlusstabelle 
2023/24

Mannschaft Spiele Siege Sätze Punkte
1 VSV GW Dresden-Coschütz III 12 11 35:7 34
2 SSV 1862 Langburkersdorf 12 8 26:16 23
3 SV Blau-Gelb Stolpen 12 7 24:17 21
4 VC Dresden V 12 7 25:20 20
5 Königsteiner VG I 12 5 20:23 17
6 SG Großröhrsdorf 12 4 15:27 11
7 Shatterhands Radebeul I 12 0 1:36 0

Neubert/Abteilungsleiter

Was bedeutet es, ein Schiri zu sein? Ab wann 
kann man eigentlich Schiedsrichter werden?

Diese und viele weitere Fragen wurden am 10. April im Vereinshaus 
des SV Blau- Gelb Stolpen beantwortet. Etwa 20 Kindern der E- und 
D-Jugend folgten der Einladung des Fußballvereinsvorsitzenden 
und Schiedsrichterobmann Eric Fröde.

Er selbst ist seit vielen Jahren Schiedsrichter und erzählte den 
Kids, wie er Schiri wurde und von seinen Erlebnissen auf dem Platz 
als Referee. Eric erklärte, dass es in jedem Verein Schiedsrichter 
geben muss. Eine Ausbildung zum Schiedsrichter kann man ab 12 
Jahren absolvieren. Dazu gehören Regelkunde und natürlich muss 
man sportlich sein. Das man als Schiedsrichter den freien Eintritt 
auch zu Fußballspielen von Kreis- bis Bundesliga nutzen kann, ist 
ein schöner Nebeneffekt.
Nach seinem Vortrag konnten die Kinder Fragen stellen und es gab 
interessante Gespräche. Mit belegten Brötchen und Getränken 
wurde für das leibliche Wohl gesorgt.

Vielen Dank an Eric Fröde für die Einblicke in die Arbeit eines 
Schiedsrichters und an die Kids für ihr Interesse.

M. Stephan

Bronze bei den Bezirksmeisterschaften
Am 13.04.2024 fand in Pirna die Bezirksmeisterschaft statt. Da-
bei starteten die besten Turnerinnen und Turner aus dem Bezirk 
Dresden. Aus unserem Verein gingen 4 Mädchen an den Start. Im 
ersten Durchgang startete Nele in der Altersklasse 6/7. Sie turn-
te an allen Geräten schöne Übungen und wurde mit einem super  
12. Platz belohnt. Im zweiten Durchgang zeigten zwei Turnerinnen 
in der Pflicht Altersklasse 10/11 ihre Übungen. Alena und Djamila 
erreichten mit soliden Übungen gute Platzierungen im Mittelfeld. 
Im dritten Durchgang durfte Julia ihr Können unter Beweis stellen. 
Sie turnt bereits im Kürbereich in der höheren Leistungsklasse  
3. Mit tollen Übungen vor allem am Stufenbarren, ihrem Paradege-
rät, konnte sie hohe Wertungen erzielen. Sie erreichte damit den  
3. Platz und konnte sich so für die Sachsenmeisterschaft qualifi-
zieren. Herzlichen Glückwunsch und viel Erfolg.

Eine Wegesäule in Langenwolmsdorf
Im Auftrag des Langenwolmsdorfer Ortschaftsrates wurde die alte 
Wegesäule, an der Kreuzung Neustädter Landstraße – Abzweig 
nach Heeselicht, denkmalschutzgerecht restauriert.
Wir danken allen Beteiligten, insbesondere der ausführenden 
Firma E. A. Leideck aus Stolpen, für die tolle Ausführung und das 
Sponsoring der Restaurierung. Gleichfalls danken wir der Stadtver-
waltung Stolpen für die Begleitung bei der Maßnahme.

auf Ihrem PC, Laptop oder Smartphone.

Lesen Sie gleich los:
epaper.wittich.de/2992

Ihr Amts- und Mitteilungsblatt

Jetzt als ePaper lesen

Der Langenwolmsdorfer Ortschaftsrat
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Auch beim Kreisjugendfeuerwehrtag konnten wir mit zwei Mann-
schaften starten. Den Abschluss bildete die Weihnachtsfeier im 
Freizeitbad Mariba. Wir hoffen, dass es zukünftig eine nachhalti-
ge Lösung für das seit Jahren bestehende Transportproblem in der 
Gemeinde gibt, denn Privatfahrzeuge können bei so vielen Kindern 
keine Alternative darstellen. Unsere Wehr freut sich auf ein span-
nendes Jahr 2024 und natürlich auch über jeden, der uns in 2024 
verstärken möchte!

Beförderungen:
zum Feuerwehrmann: Erwin Richter

(Truppmann 1/2, Sprechfunker)

zur/zum
Oberfeuerwehrfrau/-mann:

Nora Kretschmer, Felix Winkler
(Truppmann 1/2, Truppführer, 
Sprechfunker)

zum Hauptfeuerwehrmann: Clemens Nissen (Truppmann 1/2, 
Truppführer, Sprechfunker, Atem-
schutzgeräteträger, Technische 
Hilfe, Gruppenführer)

zum Löschmeister: David Weser, Gunter Hahnewald, 
Rudi Barowsky
(Truppmann 1/2, Truppführer, 
Sprechfunker, Atemschutzgeräte-
träger, Gruppenführer)

Rudi Barowsky, 2. stellv. WL

Einladung zum Fachvortrag:  
„Die Medienwelt unserer Kinder“

Neben den klassischen Medien beeinflus-
sen zunehmend die neuen Kommunika-
tions- und Informationstechnologien die 
Alltagswelt unserer Kinder. Das Handeln 
und Denken ist in der heutigen Zeit bereits 
ab der frühen Kindheit durch Mediener-
fahrungen geprägt. Egal ob in der Freizeit, 
Kita, Schule oder im Familienleben – Medien sind ein zentraler Be-
standteil der kindlichen Lebenswelt.
Doch wie sieht der Medienalltag von Kindern genau aus? Welche 
Rolle spielen Medien bei der Sozialisation und mit welchen Strate-
gien und Tools können wir unsere Kinder beim Erwerb von Medien-
kompetenz unterstützen und vor Gefahren schützen?
Diese und viele weitere Fragen beantwortet uns die Dozentin Frau 
Anja Obermüller vom Dresdner Forschungswerk am 15. Mai 2024 
um 19.00 Uhr in der ASB-Kita „Schlumpfenland“

Zu diesem eintrittsfreien Vortrag möchten wir Sie herzlich einla-
den. Aus organisatorischen Gründen bitten wir Sie um eine Voran-
meldung unter 035973/26272 oder 
kita.lawodo@asb-neustadt-sachsen.de
Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Das Team der ASB-Kita „Schlumpfenland“ aus Langenwolmsdorf

Jahreshauptversammlung der  
Feuerwehr Langenwolmsdorf

Am 01. März fand die Jahreshauptversammlung der Feuerwehr 
Langenwolmsdorf für das Jahr 2023, wie gewohnt, im Erbgericht 
bei Familie Nestroy statt. Kamerad Rico Runge führte als 1. stellv. 
Wehrleiter durch den Abend. Wehrleiter Steffen Roch konnte an-
fangs mit Zufriedenheit eine Erhöhung der Dienstbeteiligung im 
Vergleich zu 2022, sowie eine Steigerung der Kameradschaft in-
nerhalb der Wehr, als auch mit unseren Gemeindewehren und der 
Gemeinde Neustadt feststellen. Alle 17 Einsätze in 2023 konnten 
dadurch sehr erfolgreich abgearbeitet werden, bspw. auch der kri-
tische Brand bei der Firma Wolf Systeme. Allerdings musste im wei-
teren Verlauf wiederholt die schlechte Löschwassersituation, man-
gelnde finanzielle Unterstützung sowie überbordende Bürokratie 
seitens der Stadtverwaltung thematisiert werden. Abschließend 
wurde die hervorragende Zusammenarbeit der unterschiedlichen 
Vereine zu Lawodo800 und die weiterhin sehr gute Unterstützung 
untereinander betont.
Es folgte ein Bericht über die geleisteten Ausbildungsdienste und 
ein Ausblick auf spannende und anspruchsvolle Übungen in 2024. 
Auch unsere starke Jugendfeuerwehr konnte auf ein erfolgreiches 
Jahr zurückblicken. 2023 waren 5 Mädchen und 16 Jungen Teil 
unserer Wehr. Auf diese Zahl sind wir sehr stolz, denn sie steigt 
kontinuierlich. Sie steht für die sehr gute Arbeit unserer Jugend-
wartin Janine Nitzsche, ihrem Stellvertreter David Weser und ihrem 
Team bestehend aus Konrad Pankow, Nils Ensminger und vielen 
Weiteren. Unser Nachwuchs war im letzten Jahr bei sehr vielen 
Veranstaltungen mit dabei. Erwähnenswert sind dabei der Besuch 
des Freizeitparks Oskarshausen in Freital, eine Führung durch die 
Hauptfeuerwache in Pirna, die Teamtage der Feuerwehr Neustadt 
und Stolpen oder die jährliche Winterwanderung. Neben diversen 
Ausbildungsdiensten zum Thema Feuerwehr starteten wir auch mit 
mehreren Mannschaften an verschiedensten Wettkämpfen. Beim 
Pokal des Bürgermeisters erreichten wir den 1. und den 3. Platz. 

Anzeige(n)

Doppeltes Babyglück und neue Verwaltung im Notariat
Ein knappes Jahr ist seit meiner vorübergehenden Amtsnieder-
legung wegen Elternzeit vergangen und es war geplant, dass ich im 
Mai dieses Jahres wieder als Notarin tätig sein werde. 
Doch unverhofft kommt oft – ganz unerwartet werden wir im Juni 
2024 erneut Eltern einer weiteren Tochter. Wir sind sehr glücklich 
darüber. Dies bedeutet jedoch auch, dass ich mein Amt als Notarin 
für ein weiteres Jahr niederlege.
Seit Mai 2023 wurden die Amtsgeschäfte von Frau Notariats-
verwalterin Katharina Hammel geführt. Frau Hammel kann das 
Amt nicht fortführen, da auch sie ein Kind erwartet. Wir müssen 
sie daher mit einem lachenden und einem weinenden Auge 
verabschieden und danken ihr für die tolle Zusammenarbeit im 
letzten Jahr und wünschen ihr und ihrer Familie alles erdenklich 
Gute für das, was nun kommen wird.

Als neuer Notariatsverwalter 
führt nun seit 08.04.2024 
bis zu meiner Rückkehr 
Herr Dr. Marcel Engelhardt 
die Amtsgeschäf te und 
steht Ihnen, sehr geehrte 
Mandantinnen und Man- 
danten, zusammen mit dem 
Team des Notariats in der 
K i rchgasse  1,  01844 
Neustadt in Sachsen mit 
Rat und Tat zur Verfügung.

Ich freue mich auf nächstes Jahr und danke Ihnen für Ihr Vertrauen.
Notarin a. D. Nadine Crenze

(Foto: v. l. n. r. Frau Crenze, Herr Dr. Engelhardt, Frau Hammel)

Netten Eigentümer gesucht, 
der sein Haus oder Grundstück in 
liebevolle Hände geben möchte. 

Tel.: 0173 - 3 67 73 19
E-Mail: fa.manthey@gmx.de

Werden Sie Moor- 
und Klimaschützer!
Gärtnern Sie torffrei!

Weitere Infos unter www.NABU.de/moorschutz
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„Herzliche Einladung zum Konzert an  
der Herbrig-Orgel in Langenwolmsdorf

Sonntag, 2. Juni, 17 Uhr
Zu Gast ist Hans Christian Mar-
tin, seit 2020 Organist an der Sil-
bermannorgel in Crostau (Ober-
lausitz), Nachfolger von Lucas 
Pohle, welcher drei Benefizkon-
zerte für die Sanierung unserer 
Orgel gegeben hatte.
Auch Hans Christian Martin war 
schon einmal, im Jahr 2021, bei 
einem Konzert zu erleben.

Freuen wir uns an Werken von 
J.S.Bach, dem Esten Arvo Pärt 
(*1935), dem Belgier Flor Pee-
ters (1903-1986) und anderen.

Orgelausschuss Kirchgemeinde Stolpener Land“

Jubilare
Unseren Jubilaren, die in der Zeit  

vom 3. Mai bis 6. Juni Geburtstag haben,
gratulieren wir ganz herzlich und wünschen Gesundheit, 

Wohlergehen sowie viel Freude im neuen Lebensjahr

Frau Birgit Kümmel am 05.05. zum 70. Geburtstag

Maik Hirdina Sven Wehner
Bürgermeister Ortsvorsteher

Altpapiersammlung der Jugendfeuerwehr  
Langenwolmsdorf

Liebe Langenwolmsdorfer,
auch in diesem Jahr wollen wir 
wieder mit einer Altpapiersamm-
lung unsere Jugendfeuerwehr 
tatkräftig bei ihren Aktivitäten 
unterstützen.

Dazu werden wir in der Woche 
vom 25.05. - 02.06.2024 wieder einen Sammelbehälter für Altpa-
pier aufstellen. Dieser wird auf dem Parkplatz neben der Freiwilli-
gen Feuerwehr, auf dem Bahnhofsweg 1 stehen.
Wir würden uns freuen, wenn Sie dieses Angebot für einen guten 
Zweck nutzen und unsere Jugendarbeit damit unterstützen.
Ein großes Dankeschön an die Firma Bernd Zenker für die kos-
tenlose Bereitstellung des Containers sowie den kostenlosen Ab-
transport. Des Weiteren möchten wir uns bei allen fleißigen Alt-
papiersammlern recht herzlich bedanken, die im November fleißig 
mitgesammelt haben. Ohne Sie könnten wir so manch einen Aus-
flug nicht durchführen.
Der Container war mit stolzen 3120 kg gefüllt.
Mit kameradschaftlichen Grüßen

Die Wehrleitung und der Feuerwehr Förderverein 
Langenwolmsdorf e.V.

Anzeige(n)

•  PROBLEMBAUM- 
FÄLLUNG

•  LANDSCHAFTS- 
PFLEGE

•  TRANSPORT
•  BAUMSTUMPF- 

FRÄSEN

Hauptstraße 93 • 01848 Hohnstein/OT Ehrenberg
0174/3138427 • landforstleichsenring@web.de

www.baumfaellung-leichsenring.de

11
76

4

Bergstraße 19a • 01877 Bischofswerda

 Tel. (0 35 94) 70 61 62
 www.kuechen-mehnert.de

seit 1965 in Bischofswerda

Wir machen Ihr Leben leichter

MEHNERT „Mit mir ist 
Ihr Immobilien-
verkauf 
 erfolgreich.“

Anett Schulz ist für Sie da.
Telefon: 0351 455-77172
Mobil: 0173 3899829
E-Mail: anett.schulz@  
sparkasse-dresden.de

Mehr unter:
www.ostsaechsische-
sparkasse-dresden.de/
immobilie_verkaufen
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FFW Lauterbach bedankt sich für die Spenden für den 

Jugendfeuerwehr-Anhänger 

Bereits seit Längerem war die Feuerwehr Lauterbach auf der Suche nach einer 
Transportmöglichkeit für die Ausrüstung und Übungsmittel der Jugendfeuerwehr. Nach Abwägung 
von Nutzen und Kosten wurde beschlossen, einen geschlossenen Kastenanhänger zu beschaffen. 

Da dies einen nicht geringen finanziellen Aufwand bedeutet, starteten wir Ende letzten Jahres einen 
Spendenaufruf an örtliche Unternehmen und Gesellschaften. 

Mit großer Freude und überwältigt von der Großzügigkeit registrierten wir zahlreiche Spenden. 
Diese sind von unschätzbarem Wert. 

Vielen herzlichen Dank!!! Vielen Dank auch dafür, dass Sie an die Zukunft unserer 

Jugendfeuerwehr glauben und sie auf ihrem Weg unterstützen. 

Der Dank richtet sich an: 
- Sven Böhmer
- Steuerberater Jens Wittig
- Montagebetrieb Ralf Semmelroth
- Zahnärztin Jana Böhmer
- Klärtechnik Garsoffke
- Obstbau Menzel
- Schornsteinfegermeister Michael Walther
- Kosmetikstudio Relax Stolpen
- Tischlerei Thomas Berge
- Tischlerei Thomas Noepel

- KFZ-Service André Richter
- BTS Brandschutztechnik Stolpen

Den Anhänger konnten wir Anfang des Jahres begeistert in Empfang nehmen. Er wird die 
Möglichkeiten der Jugendfeuerwehr wesentlich verbessern und die Aktivitäten deutlich effektiver 
gestalten. 

Patrick Natzsch, stellv. Wehrleiter

Jubilare
Unseren Jubilaren, die in der Zeit  

vom 3. Mai bis 6. Juni Geburtstag haben,
gratulieren wir ganz herzlich und wünschen Gesundheit, 

Wohlergehen sowie viel Freude im neuen Lebensjahr.
Frau Inga Lechner am 04.05. zum 95. Geburtstag

Maik Hirdina Matthias Thierse
Bürgermeister Ortsvorsteher

Dankeschön Emma und Otto
Wir, die Helmsdorfer Junggebliebenen möchten uns ganz herzlich 
bei dem Team Seniorenbetreuung im Verein „Unser Helmsdorf  
e. V.“ bedanken. Regelmäßig finden schöne kurzweilige Nachmit-
tage im oder am Gemeindezentrum, aber auch im Festzelt statt. Ob 
nun bei Kaffee und Kuchen, Bratwurst und Bier immer sind „Emma 
und Otto“ mit dabei und erzählen kurzweilige Episoden auf recht 
lustige lockere Weise aus ihrem gemeinsamen Leben.

(Fotos: B. Sommer)

Am 4. April durften wir sie nun 
auf ihrem Frühlingsspaziergang 
zu ihrer Parkbank begleiten. 
Dabei haben sie uns, auf sehr 
vergnügliche Art, ihr Liebesle-
ben erklärt. Emma zu Otto `Das 
haben wir doch immer schon so 
gemacht, weißt du noch` ja, ja 
antwortete Otto seiner Emma.

Vielen Dank für die tollen Nach-
mittage, die auch immer sehr gut 
besucht sind.
Aber auch die Tagesfahrten mit Steglich-Busreisen sind immer ein 
besonderer Ausflug in unsere Heimat.

Gerlinde Füssel im Namen aller Junggebliebenen

Jubilare
Unseren Jubilaren, die in der Zeit  

vom 3. Mai bis 6. Juni Geburtstag haben,
gratulieren wir ganz herzlich und wünschen Gesundheit, 

Wohlergehen sowie viel Freude im neuen Lebensjahr

Frau Ruth Krzok am 08.05. zum 95. Geburtstag

Maik Hirdina Sven Böhmer
Bürgermeister Ortsvorsteher

Neue Stelle gesucht? 
Ein Blick in unseren Stellenmarkt unter 
jobs-regional.de bringt Sie weiter!
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Jubilare
Unseren Jubilaren, die in der Zeit  

vom 3. Mai bis 6. Juni Geburtstag haben,
gratulieren wir ganz herzlich und wünschen Gesundheit, 

Wohlergehen sowie viel Freude im neuen Lebensjahr

Frau Irmtraud Nehk am 07.05. zum 80. Geburtstag
Frau Marita Wehner am 13.05. zum 70. Geburtstag

Maik Hirdina Renate Tittel
Bürgermeister Ortsvorsteherin
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»Stolpner Anzeiger«
Amtsblatt der Stadt Stolpen mit den Ortsteilen  Stolpen,  

Langenwolmsdorf, Helmsdorf, Lauterbach,   
Rennersdorf-Neudörfel und Heeselicht 

Der »Stolpner Anzeiger« erscheint monatlich, jeweils am 1. Freitag und wird kostenlos an 
alle Haushalte verteilt.

-  Herausgeber, Verlag und Druck: 
 LINUS WITTICH Medien KG, 04916 Herzberg, An den Steinenden 10, 
 Telefon (0 35 35) 4 89-0
 Für Textveröffentlichungen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
- Verantwortlich für den amtlichen Teil: 
 Der Bürgermeister der Stadt Stolpen 
 Markt 1, 01833 Stolpen
- Verantwortlich für den nichtamtlichen und sonstigen Teil sowie Anzeigenteil/Beilagen:
 LINUS WITTICH Medien KG, 04916 Herzberg, 
 An den Steinenden 10,
 vertreten durch Geschäftsführer ppa. Andreas Barschtipan
 www.wittich.de/agb/herzberg

Einzelexemplare sind gegen Kostenerstattung über den Verlag zu beziehen. Für Anzeigen-
veröffentlichungen und Fremdbeilagen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen 
und unsere zz. gültige Anzeigenpreisliste. Für nicht gelieferte Zeitungen infolge höherer 
Gewalt oder anderer Ereignisse kann nur der Ersatz des Betrages für ein Einzel exemplar 
gefordert werden. Weitergehende Ansprüche,  insbesondere auf Schadenersatz, sind aus-
drücklich ausgeschlossen.
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Sonntag, 26. Mai, Trinitatis
14:00 Uhr Oberottendorf Wanderung von Rückersdorf nach 

Oberottendorf zum Gottesdienst in 
der Schäferei Klose

UNSERE ZUSAMMENKÜNFTE
Gesprächskreise:
20:00 Uhr Lauterbach, Montag, 27.05.
Offener Frauenkreis:
09:00 - 11:15 Uhr Lauterbach, Mittwoch, 08.05. und 22.05.
Frauendienste:
14:00 Uhr Lauterbach, Mittwoch, 29.05.
Chorproben nach Vereinbarung im Wechsel in Lauterbach/Oberot-
tendorf!
19:00 Uhr

Kath. Kirchgemeinde „St. Michael“
Die Sonntags-Gottesdienste finden im Gesundheits- und Begeg-
nungsstätte Schützenhaus, Schützenhausstr. 4, 01833 Stolpen 
im Saal (ehemaliger Gemeindesaal der katholischen Kirche) statt.

Der Zugang erfolgt über den Haupteingang.

Sonntag, 05.05.2024 8.30 Uhr
Sonntag, 12.05.2024 8.30 Uhr
Pfingstsonntag, 19.05.2024 8.30 Uhr
Sonntag, 25.05.2024 8.30 Uhr
Pfingstmontag, 20.05.2024 8.30 Uhr in Neustadt

Donnerstag Fronleichnam ist um 17.30 Uhr Gottesdienst in Sebnitz
Sonntag, 02.06.2024 ist um 10.15 Uhr Gottesdienst in Sebnitz mit 
Fronleichnamsprozession und anschließendem Gemeindefrüh-
stück

Alle weiteren Informationen oder auch kurzfristige Änderungen er-
halten Sie auf unserer Internetseite www.kath-kirche-pirna.de

Apothekenbereitschaftsdienst
Die diensthabenden Apotheken erfahren Sie wie folgt:
• www.aponet.de
• www.apotheken.de
• 0351 501210 (Rettungsleitstelle)
• 0800 0022833 (aus dem Festnetz)
• 22833 (von Mobiltelefon)
• Tageszeitung (SZ)
• Notdienstkasten an jeder Apotheke

Arztbereitschaft
Zu erfragen unter: Tel. 116117

Tierärztlicher Bereitschafts- und Notdienst
Tierärztlicher Bereitschaftsdienst
Die diensthabenden Tierärzte erfahren Sie wie folgt:
- https://www.landratsamt-pirna.de/veterinaerdienst-aktu-

ell.html
- www.tierarzt-stolpen.de

Notfallservice der Tagesklinik für Kleintiere Stolpen, 
Tel. 035973 2830:
wochentags: 8.00 Uhr - 21.00 Uhr, 
samstags: 8.00 Uhr - 17.00 Uhr
(mit telefonischer Anmeldung)

Müllentsorgung
Restabfall 13.05. 27.05.
Papier 28.05.
Gelber Sack 08.05. 23.05. 05.06.
Bioabfall 02.05. 08.05. 15.05. 23.05. 29.05. 05.06.

Ev.-Luth. Kirchgemeinde  
Lauterbach-Oberottendorf

Wir laden Sie herzlich zu folgenden Gottesdiensten ein:

Sonnabend, 4. Mai
19:00 Uhr Bühlau Tischabendmahl der Konfirmanden, 

Eltern, Paten und Kirchvorsteher
Sonntag, 5. Mai, Rogate
10:00 Uhr Oberottendorf Festgottesdienst zur Konfirmation
Donnerstag, 9. Mai, Himmelfahrt
10:00 Uhr Bühlau Regionalgottesdienst mit anschlie-

ßendem Mittagessen
Sonntag, 12. Mai, Exaudi
10:30 Uhr Lauterbach Gottesdienst mit Abendmahl
Sonntag, 12. Mai
17:00 Uhr Oberottendorf Frühlingskonzert mit dem DaCapo 

Chor
Sonntag, 19. Mai, Pfingstsonntag
11:00 Uhr Oberottendorf Gottesdienst im Park
Montag, 20. Mai, Pfingstmontag
09:30 Uhr Stolpen Regionalgottesdienst auf der Burg 

Stolpen
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Laufgruppe des Goethe-Gymnasiums  
mit neuen Hoodies

Seit über einem Jahr gibt es am Goethe-Gymnasium Sebnitz eine 
kleine Laufgruppe. Unter dem Motto „Laufen: Aktiv die Heimat er-
leben“ ist es das Ziel, die einzigartige Kultur- und Naturlandschaft 
der Sächsischen und Böhmischen Schweiz laufend besser ken-
nenzulernen. Die sächsische Heimat und das benachbarte Böh-
men erkunden heißt dabei, gemeinsam draußen sein und neue 
Wege entdecken und erleben.
Große Freude herrschte kurz vor Ostern, als die Jugendlichen neue 
Hoodies für Training und Freizeit erhielten. Hochwertig, modern 
und chic gestaltet, sind die Teile ein echter „Hingucker“ und rund 
um Training und Wettkämpfe professionelle Begleiter. Für die Fi-
nanzierung wurden Eigenmittel aus dem Fond für Ganztagesan-
gebote des Gymnasiums eingesetzt. Zusätzlich unterstützten mit 
„STRAUTMANN“, der „Physiotherapie am Schillerplatz“ und „de-
tecto GmbH“ aus Neustadt engagierte Geschäftsleute das Vorha-
ben.
Erik Beckert, Lehrer am Gymnasium und Leiter der Gruppe, erklärt: 
„Wir wandern, laufen und durchstreifen die Berge und Täler unse-
rer traumhaft schönen Heimat. Die Unterstützung regionaler Unter-
nehmen ist für uns enorm wichtig. Mit den Hoodies komplettieren 
wir unser Lauf-Outfit. Vielen Dank!“
Die nächsten Wettkampftermine haben die jungen Sportler bei 
den Crossläufen in der sächsischen Schweiz.

Die Laufgruppe beim Shooting auf dem Dach der Schulturnhalle.
  Foto: Foto-L

Sebnitzer Gymnasiasten reisten nach Paris
Von der Exkursionsfahrt der Französischschüler des Sebnitzer 
Gymnasiums berichten Charly und Luise:

Eine Klassenfahrt nach 
Paris ist für viele Schüler 
ein echter Traum. Für die 
Französischschüler der 10. 
Klassen und zwei Elftkläss-
lerinnen des Goethe-Gym-
nasiums, begleitet von Frau 
Kayser und Herrn Beckert, 
konnte dieser nun wahr 
werden. Wir fuhren vom 
14. bis zum 19. April in die 
Hauptstadt Frankreichs. 
Am Beginn stand eine 
atemberaubende Boots-
fahrt auf der Seine, von der 
aus man die berühmten 
Wahrzeichen Frankreichs 
bestaunen konnte. Später 

Tag der
offenen Tür 

FÜR VERPFLEGUNG IST GESORGT.
WIR FREUEN UNS AUF IHR KOMMEN. 

WIR HABEN EIN BUNTES
RAHMENPROGRAMM:

EINBLICK INS SCHULLEBEN
EINBLICK IN DIE
FACHSCHAFTEN
TOMBOLA
QUIZ  
UND VIELES MEHR

DIE ADOLF-TANNERT-SCHULE  
IN EHRENBERG LÄDT EIN ZUM

03. MAI 2024
VON 14- 18 UHR

Hinter den Kulissen der Feuerwehr
Im Rahmen unseres Projektunterrichtes zum 
Thema „4 Elemente“ besuchten wir die Feuer-
wehr in Neustadt. Florian, ein Schüler unserer 
Klasse, wollte uns zeigen, was er in der Jugend-
feuerwehr schon alles gelernt hat. Unterstüt-
zung bekam er von Kevin, einem gestandenen 
Feuerwehrmann. Zuerst haben wir uns den 
Raum der Jugendfeuerwehr angeschaut und ge-
staunt, wie viele Mitglieder sie hat. Anschließend waren wir in der 
Einsatzzentrale. Dort gab es viele Knöpfe und ein Mikrophon für die 
Durchsagen. Später gingen wir in den Schlauchwäscheraum. Hier 
bestaunten wir den Schlauchturm und die riesige Waschmaschine 
für die Schläuche. Nun ging es endlich in die große Fahrzeughal-
le. Dort hat uns Florian die Geräte und Einsatzmöglichkeiten der 
verschiedenen Fahrzeuge genau erklärt. Wir lernten zum Beispiel 
Scherenspreizer, Sammelstück und Waldbrandrucksack kennen. 
Alle konnten auch einmal den 35 Kilogramm schweren Dummy für 
die Rettungsübungen hochheben. Zuletzt durften wir uns noch in 
die Fahrzeuge reinsetzen. Das war das Allerbeste! Wir bedanken 
uns bei Florian und Kevin für den tollen Tag!

Nils Otte und Adrian Neumann, Klasse 7
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Wir laden herzlich zu unserem Camp-Abenteuer für alle
zwschen 10 und 17 Jahren ein!
Zusammen machen wir uns in der Sächsischen Schweiz
auf die Spur von Wildkatze und Luchs. Was sind ihre
Habitatanforderungen, wie kann man diese Tiere
nachweisen und was hat das Projekt “RELynx” damit zu
tun? Diese und weitere spannende Fragen werden wir
am Ende des Camps beantworten können.

Wir schlafen in Zelten bzw. Bauwägen auf dem Permahof
und bereiten gemeinsam unsere Mahlzeiten zu. 
Zeit für Spaß & Freizeit soll dabei natürlich auch nicht
fehlen!

Teilnehmergebühr 
pro Person: 110,00 EUR

 JETZT
ANMELDEN

CAMP “HEIMLICH HEIMISCH”:
SACHSENS WILDE KATZEN

17. BIS 19. MAI 2024

VERANSTALTUNGSORT:
KUNST- UND NATURFREUNDE

PERMAHOF E.V.
Brückenstraße 27, 01848

Hohnstein / OT
Hohburkersdorf

bei Sophia Barnewitz 
per Telefon 0162 –

633/6480
oder per Email an 

barnewitz@naturschutz
station-osterzgebirge.de 

sollten diese dann erkundet werden. So ging es am nächsten Tag 
mit einer Führung durch die Stadt der Liebe los und am Nachmit-
tag dann hoch hinaus, denn wir durften das zweithöchste Gebäu-
de der Stadt besteigen, den Tour Montparnasse. Aus 210 Metern 
Höhe konnte eine wunderschöne Sicht auf Paris genossen werden 
(Merci an den Förderverein!). Ein weiteres Reise-Highlight war der 
Besuch des berühmten Schlosses Versailles. Die Pracht der könig-
lichen Gemächer und die weitläufigen Gärten boten einen faszinie-
renden Einblick in die Geschichte Frankreichs. Typisch französisch 
folgte eine Führung durch das Parfüm-Museum „Fragonard“. Am 
Donnerstag ging es vor der bevorstehenden Heimreise noch ein-
mal aufs Ganze: Nach einer Besichtigung der Sacré-Cœur suchten 
wir nach einer ganz berühmten Frau, der Mona Lisa. Nach erfolg-
reicher Suche im Louvre-Museum, bestaunten wir viele weitere 
Kunstwerke, die verteilt auf hunderte Räume zu sehen waren. Am 
Ende der Reise kehrten wir mit vielen unvergesslichen Erinnerun-
gen zurück.

Die Besten in Sachsen
Dass man in Stolpen und Umgebung Gi-
tarre spielen lernen kann, ist ja bekannt. 
Dass man es aber so gut erlernen kann, 
um an die Spitze der sächsischen Spieler zu gelangen, glaubt man 
sicher nicht sofort. Schüler der Musikschule „Sächsische Schweiz“ 
haben im März beim Landeswettbewerb „Jugend musiziert“ erste 
und zweite Preise abgeräumt:
Mathilda Barthel aus 
Neustadt, Altersgrup-
pe 2, erspielte einen 1. 
Preis. Nick Drexler aus 
Hohnstein, Altersgruppe 
2, einen 2. Preis. Jeweils 
einen 2. Preis gewannen 
Leander Brox aus Sebnitz 
in der Altersgruppe 3 und 
Anne Pitzschel aus Stol-
pen in der Altersgruppe 4.
Zu diesen besonderen 
Ergebnissen beglückwün-
schen wir Euch recht herz-
lich! Wir freuen uns sehr! 
Ein großes Dankeschön 
geht an die beiden Leh-
rerinnen Frau Knebel und 
Frau Donath!
Mindestens einen der Sieger kann man im Schuljahres- Abschluss-
konzert in Sebnitz in der Katholischen Kirche am 04.06.2024,  
18 Uhr noch einmal hören.

Musikschule Sächsische Schweiz

Ihr Medienberater vor Ort

03535 489-168
Mobil: 0171 3147542 | Fax: 03535 489-239

matthias.riedel@wittich-herzberg.de | www.wittich.de

Anzeigenwerbung | Beilagenverteilung | Drucksachen

Matthias Riedel
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Besuchen Sie unsere Ausstellung nach vorheriger tel. Vereinbarung • www.hofmann.portas.de

Silvio Hofmann · Tel. 03 51 / 6 47 01 25
Hauptstraße 60 A · 01734 Rabenau

✓ Dauerhafter Erhalt wertvoller Holzfenster 
✓ Ohne Baustelle - meist in nur 1 Tag
✓ Kein Herausreißen, Dreck und Lärm
✓ In allen RAL-Farben und Holzdessins
✓ Wertsteigerung des Hauses

Ideal für alle
Holz-FensterHolz-Fenster

vorher

Holzfenster 
nie mehr streichen!
Mit Aluminiumverkleidung von außen 

Wir sagen allen ein herzliches

„DANKE“ für die vielen
Glückwünsche, Blumen und

Geschenke zu unserer

Diamantenen Hochzeit..

Danke auch an alle, die dazu
beigetragen haben, dass wir einen

unvergesslichen Tag erleben durften..

Ein besonderer Dank gilt unseren
Rankebindern und dem Team  

vom Gasthof „Goldener Apfel“..

März 2024
Ingrid und 

Klaus Wehner

Familien leben

EM-PLANER 
MIT IHREM VEREINS-/FIRMENLOGO

1.000 Taschenspielpläne nur 0,13 € / Stück

Inklusive Druck, Versand und MwSt.

09191 72 32 88

www.LW-fl yerdruck.de

info@LW-fl yerdruck.de Peter-Henlein-Straße 1
91301 Forchheim

Als Wandplaner 
erhältlich

Als 
Taschenplaner 

erhältlich
Taschenplaner 

erhältlich

09191 72 32 88

erhältlich

Der perfekte Schnappschuss  
vom perfekten Moment Anzeige

Damit man noch lange Freude an den besonderen Momenten 
des Lebens hat, setzen Sie am besten auf einen Profi und bu-
chen rechtzeitig den Fotografen für Ihre Feier. Denn auf den 
Bildern wird nicht nur die Feier festgehalten – der Profi fängt 
einmalige Emotionen ein und hält diese für immer fest. Die An-
gebotsbreite ist hier groß und reicht vom reinen Fotografieren 
bis hin zu fertigen Fotoalben. Die Bilder können auch digital ge-
kauft werden, sodass Sie Ihre Fotos unbegrenzt oft vervielfälti-
gen können. Der Fotograf bietet auch noch den Vorteil, dass Sie 
als Gastgeber keine Sorge haben müssen, es fehlen im Album 
später wichtige Momente. Sprechen Sie vertrauensvoll mit dem 
Studio Ihrer Wahl und legen vorher genau fest, was Ihnen wich-
tig ist.
Tipps für Schnappschüsse mit dem Smartphone:
• reinigen Sie die Linse
• auf ausreichend Beleuchtung achten
• Blitz aus, außer im Dunkeln
• nicht zoomen, sondern näher herangehen
• für entspannte Atmosphäre sorgen
• Querformat, wenn Bilder später digital angezeigt werden
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Aufgabenschwerpunkte Verkauf
✔ Verkauf von Anzeigen und Medialeistungen 
✔ Verkauf crossmedialer Produkte
✔  Betreuung des bestehenden Kundenstammes 

sowie Neukundenakquise
✔ Beratung telefonisch oder vor Ort
✔ Angebotserstellung per E-Mail

Ihre Stärken
✔ flexibel, kommunikationsstark, ein Verkaufstalent
✔ hungrig nach Erfolg
✔ Auch als Quereinsteiger aus dem kaufmännischen  

Bereich können Sie sich bewerben.

Wir bieten
✔ selbstständiges Arbeiten in einer Festanstellung
✔  interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit
✔ Einarbeitung sowie Schulungen bei Bedarf
✔ technische Ausstattung von Arbeitsmitteln

Für alle Stellen suchen wir Mitarbeiter (m/w/d) in Vollzeit!

Aufgabenschwerpunkte Umbruch
✔ Layout von Text- und Anzeigenseiten
✔ Aufbereitung der Daten für den Druck

Aufgabenschwerpunkte Redaktion – Online
✔ Texterfassung in der browserbasierten Anwendung
✔ Aufbereitung dieser für die Weiterverarbeitung
✔ App-Support im Backend der App
✔  Kunden-Support: Erstschulungen und Hilfestellung 

bei Anwendungsproblemen

Ihre Stärken
✔  solide Computerkenntnisse
✔ freundliche Umgangsformen am Telefon
✔  idealerweise Berufserfahrung in der Medienbranche
✔ geübtes Auge für Rechtschreibung und Gestaltung
✔	teamfähig, flexibel einsetzbar und lernfähig
✔ gute kommunikative Kompetenzen

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftigen 
Bewerbungsunterlagen per E-Mail an:
bewerbung@wittich-herzberg.de

Stichwort „Bewerbung Verkauf“ 
Stichwort „Bewerbung Umbruch“ 
Stichwort „Bewerbung Redaktion – Online“
 
LINUS WITTICH Medien KG 
An den Steinenden 10 | 04916 Herzberg (Elster) 
www.wittich.de

Komm  
in unser  
Team

Zum nächstmöglichen Termin suchen wir qualifizierte Mitarbeiter (m/w/d) für:

■	Verkauf (m/w/d)           ■	Umbruch (m/w/d)          ■	Redaktion – Online (m/w/d) 

Seenland erleben
Buchenberg · Sulzberg · Waltenhofen · WeitnauBuchenberg · Sulzberg · Waltenhofen · Weitnau

Hier geht‘s zu 
unserer Seite

klare Naturseen
Landleben pur
zentrale Lage
gemütliche Unterkünfte
großes Wanderwegenetz

Fordern Sie gleich IhrenFordern Sie gleich Ihren
gratis Prospekt mitgratis Prospekt mit
Wandervorschlägen an!Wandervorschlägen an!

AllgäuerSeenland.deAllgäuerSeenland.de

Rathausplatz 4 
87477 Sulzberg

Tel.   08376/920119
Mail info@allgaeuerseenland.de
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            Helfen  

            mit 

Herz. 

 

            Helfen  

            mit 

Herz.

01833 Stolpen01833 Stolpen
Dresdner Straße 19 

Telefon (03 59 73) 2 49 662 49 66
bestattung-lohr@t-online.de

www.bestattung-lohr.de

DanksagungDanksagung
Überall sind Spuren Deines Lebens -

Gedanken, Bilder, Augenblicke und Gefühle.
Sie werden uns immer an Dich erinnern.

Nachdem wir mit traurigem Herzen
Abschied genommen haben von meinem

lieben Ehemann, unserem lieben Vater,
Opa und Uropa sowie Onkel, Herrn

Wolfgang HinzeWolfgang Hinze
* 01.04.1939  † 28.02.2024

möchten wir uns auf diesem Weg  
für die zahlreichen Beweise des Mitgefühls  

durch stillen Händedruck und Umarmungen,  
herzlich geschriebene Worte, Blumen und  

Geldzuwendungen bei allen Verwandten,  
Freunden, Bekannten und Nachbarn  

herzlichst bedanken.
Unser besonderer Dank gilt  

der ASB Pflegestation Stolpen,  
dem Bestattungsunternehmen LOHR,  
dem Redner Herrn Voigt sowie allen,  

die zur würdevollen Ausgestaltung
der Trauerfeier beitrugen.

In unseren Herzen lebst Du weiter.
Deine RegineDeine Regine

Sohn Klaus-Dieter mit SylviaSohn Klaus-Dieter mit Sylvia
Sohn Andreas mit BettinaSohn Andreas mit Bettina

Tochter Gabriele mit FrankTochter Gabriele mit Frank
Tochter Simone mit RalfTochter Simone mit Ralf

Sohn Maik mit MarionSohn Maik mit Marion
seine lieben Enkel und Urenkel seine lieben Enkel und Urenkel 

Rennersdorf–Neudörfel, im Mai 2024

Abschied nehmen

Auch in der Zeit der Trauer

sind wir für Sie da.

Eine Trauerdanksagung

Anzeige online aufgeben

wittich.de/trauer
Gerne auch telefonisch unter Tel. 03535 489-0
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Eine Veröffentlichung der WITTICH Medien KG

© Pixelio/Florentine

© Pixelio/Günter Havlena

Individuelle Grabfloristik Anzeige

Ob als Kranz, Gesteck oder Strauß zum Nachwerfen bei der Be-
erdigung - die Pracht der bunten Blumen tröstet die Lebenden 
und vermittelt Hoffnung. Seit Menschengedenken bringen An-
gehörige Blumen als Zeichen der Trauer zu Beerdigungen und 
zum Grab. Die geöffneten Kelche der Blumen gelten als die 
Symbole für die Erlösung der Seele.

Wenn wir sprachlos sind oder nicht die richtigen Worte finden, 
können Blumen für uns sprechen. Es gibt viele Gelegenheiten, 
sich eines lieben Menschen zu erinnern. Blumen sind die beste 
Art, dies zu zeigen. Die offiziellen Totengedenktage wie Aller-
heiligen oder Totensonntag stehen im Bewusstsein der meisten 
Menschen ganz oben, wenn es um die Würdigung der Toten 
geht. Besondere Ereignisse wie Todestag oder Geburtstag sind 
auch über den Tod hinaus wichtige Gedenktage für die Hinter-
bliebenen. Zu diesen individuellen Anlässen möchte man dem 
Verstorbenen mit kleinen floralen Gesten gedenken. Der per-
sönliche Bezug zum verstorbenen Menschen sollte sich stets 
in einem sensiblen und individuell passenden Grabschmuck 
widerspiegeln. Grabschmuck wie Kränze oder Gestecke kann 
– mit etwas Geschick und den passenden Materialien - auch 
selbst hergestellt werden oder aber ein Floristikexperte verwirk-
licht den Wünschen des Kunden entsprechend einen stilvollen, 
individuellen Blumengruß.
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Ihr Hotel in der oberfränkischen Mittelgebirgs-
landschaft besteht aus einem Stamm- und Gäs-
tehaus. Es empfängt Sie u. a. mit einem Res-
taurant, Terrasse, Bio-Weinkeller, Bar, Aufzug 
und dem Wellnessbereich VitalSPA.
Für Sie inklusive: 
2 / 3 / 5 / 7 ÜbernachtungenHalbpension
Willkommensgetränk
 Wellnessbereich mit Hallenbad, Finnischer 

Sauna, Kräutersauna mit Sinnesgarten, 
Dampfbad, Schwalldusche u. v. m.

Nutzung des FitnessraumsLeihbademantel
Leihfahrrad (nach Verfügbarkeit)WLAN
Hotelparkplatz (nach Verfügbarkeit)

Termine & Preise in € / P. im DZ Stammhaus

Saison Anreise täglich
Nächte 2 3 5 7

15.11. - 20.12.24 169 259 399 539

24.04. - 14.11.24 189 279 444 589

Einzelzimmerzuschlag: 20 €/Nacht
Kurtaxe: ca. 2 € pro Person/Nacht

Ihr Hotel besteht aus einem Haupt- und Neben-
haus. Es bietet u. a. ein Restaurant mit Kunst-
ausstellung, Bar, Fahrrad-/E-Bike-Verleih und 
Aufzug. Besuchen Sie den Wellnessbereich mit 
Sauna, Ruheraum und Wellnessanwendungen.
Für Sie inklusive: 
 3 / 4 / 5 / 7 ÜbernachtungenHalbpension 

PlusWillkommensgetränkWLAN
Nutzung von Sauna und Ruheraum

Termine & Preise in € / Person im DZ

Saison Anreise SO–FR*
Nächte 3 4 5 7

08.12. - 19.12.24 179 229 289 –
17.11. - 07.12.24 199 259 319 –
03.11. - 16.11.24 219 289 349 –
22.04. - 27.04.24,  
15.09. - 28.09.24,  
20.10. - 02.11.24

239 309 379 479

28.04. - 14.09.24,  
29.09. - 19.10.24 249 329 409 519

*Ab 03.11.: keine Anreise/kein Aufenthalt über SO möglich.
Einzelzimmerzuschlag: 18 €/Nacht

Ihr Hotel in zentraler Lage empfängt Sie mit 
Restaurant, Frühstücksraum, Bar, gemütlichem 
Kaffeehaus, Terrasse, Fitnessraum und Aufzug 
Entspannen Sie sich im Wellnessbereich mit 
Finnischer Sauna und Dampfbad.
Für Sie inklusive: 
 2 / 3 / 5 / 7 ÜbernachtungenFrühstück
 1 Flasche Wasser pro Zimmer
 Wellnessbereich mit Finnischer Sauna und 

DampfbadNutzung des Fitnessraums
LeihbademantelWLAN

Termine & Preise in € / P. im DZ Komfort

Saison Anreise täglich
Nächte 2 3 5 7

01.11. - 30.11.24 119 159 259 349
01.07. - 31.08.24 129 179 289 389
22.04. - 30.06.24,  01.09. - 31.10.24, 
01.12. - 28.12.24 129 189 309 419

Einzelzimmerzuschlag: 27 €/Nacht 
Kurtaxe: ca. 2,25 – 3,00 € pro Person/Nacht

Ihr Hotel hoch über dem idyllischen Kurort 
Oberwiesenthal bietet ein Restaurant, Terrasse,  
Wintergarten, Fahrrad-/E-Bike-Verleih, Spielplatz 
sowie Aufzug. Der Wellnessbereich mit Sauna, 
Hallenbad u. v. m. ist eine wahre Wohlfühloase.
Für Sie inklusive: 
3 / 5 / 7 ÜbernachtungenAll Inclusive Light
1 Flasche Wasser pro Zimmer
 Wellnessbereich mit Hallenbad und Gegen-

stromanlage, Außenwhirlpool, Finnischer 
Sauna und Dampfbad

 Wellnesskorb mit Leihbademantel, -sauna-
tüchern und SlippernWLAN

Hotelparkplatz (nach Verfügbarkeit)

Termine & Preise in € / Person im DZ KOM

Saison Nächte
Anreise 3 5 7

24.04. - 19.12.24
SO 199 349

499
MO – SA 229 379

KOM = Doppelzimmer Komfort 
Keine Einzelzimmer buchbar. Kurtaxe: ca. 3 € p.P./N.

Neptunbrunnen, Weimar

Bsp. DZ Komfort Beispiel Doppelzimmer

10 % Frühbucherrabatt
bei Buchung bis 60 Tage vor Anreise

Bsp. DZ Stammhaus

Thüringen – Weimarer Land 
Best Western Premier Grand Hotel Russischer Hof in Weimar 

Erzgebirge 
 Berghotel Sachsenbaude Oberwiesenthal  

Lausitzer Seenland 
 Seehotel Großräschen  

Oberfranken 
 Vitalhotel Zum Löwen in Bad Staffelstein  

ab €119,p. P.–

3 Tage 
Frühstück

Reise-Code: bwpr

ab €199,p. P.–

4 Tage 
All Inclusive Light

Reise-Code: saob

ab €179,p. P.–

4 Tage 
Halbpension Plus

Reise-Code: segr

ab €169,p. P.–

3 Tage 
Halbpension

Reise-Code: vilo

Bequem online buchen
www.reisenaktuell.com

Weitere Termine und Informationen bzgl. Zuschlägen, zusätzlichen Zimmerkategorien,
Inklusivleistungen, Kinderermäßigungen, Mitnahme von Hunden usw. fi nden Sie auf 
reisenaktuell.com. Mit Erhalt der Reisebestätigung wird eine Anzahlung in Höhe von 
20 % des Reisepreises fällig. Die Restzahlung ist 30 Tage vor Abreise zu tätigen.
Veranstalter: Reisen Aktuell GmbH, In den Weniken 1, 56070 Koblenz

Beratung & Buchung
0261- 29 35 19 618
  Mo. – Fr. 8 – 19 Uhr; Sa., So. u. Feiertage 10 – 19 Uhr

Weitere Angebote online fi nden oder kostenlosen Katalog
bestellen! Einfach QR-Code scannen und entdecken!
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Thomas Immobilien
33-jährige Firmenerfahrung

Beratung, Bewertung, Verkauf
Vermietung, Hausverwaltung

Interessentendatenbank
360-Grad-Rundgänge 

Finanzierung zu Top-Konditionen
Dresdner Str. 65 · 01844 Neustadt ·  0 35 96 - 50 52 70

 info@thomas-immobilienmakler.de ·  www.thomas-immobilienmakler.de

Haushaltsauflösung
Flohmarkt

11. und 12. Mai 2024, 9 - 16 Uhr
01833 Stolpen, Weidenweg 4 a
Begrenzte Parkmöglichkeiten.

Unsere ++ Pluspunkte ++
Unser gemütliches, familiengeführtes Hotel in absolut ruhiger Lage, zwischen 
2 kleinen Seen in Waldnähe gelegen, bietet Ihnen täglich neben einem großen 
kalt-warmen Frühstücksbüfett abwechslungsreiche Speisen-Menüwahl aus 
3 Gerichten sowie ein Salatbüfett mit frischen, knackigen Salaten aus der 
Region. Wir freuen uns auf Sie!

Weitere Angebote finden Sie auf unserer Homepage
www.hotel-breitenbacher-hof.de oder

fordern Sie unseren ausführlichen Hausprospekt an.

Inh. Oliver Kaupp
Breitenbachstraße 18

72178 Waldachtal-
Lützenhardt

Nördlicher Schwarzwald
Tel. 0 74 43 / 96 62 - 0
Fax 0 74 43 / 96 62 60

Frühling im Schwarzwald:
Inne halten - Abstand gewinnen - 

zur Ruhe kommen
würzig klare Schwarzwaldluft 

schnuppern…

Weitere Angebote finden Sie auf unserer Homepage

schnuppern…
Schwarzwaldwoche
7 Übernachtungen mit Frühstück, 5 x Halbpension,
davon 4 x Menüwahl aus 3 Gerichten
und 1 x festliches 6-Gang-Menü,
Montag und Dienstag nur Frühstück

p. P.  ab € 529,-
Schwarzwaldtage
Buchbar von Sonntag bis Donnerstag oder Freitag
4 oder 5 Nächte mit 2 oder 3 x Menüwahl aus 3 Gerichten
Montag und Dienstag nur Frühstück

4 Nächte p. P.  ab € 308,-
Die kleine Auszeit
Immer Donnerstag oder Freitag bis Sonntag
2 oder 3 Übernachtungen mit Halbpension
1 x festliches 6-Gang-Menü, 1 x Obstteller
1 x Kaffee und Kuchen, 1 x Flasche Wein

2 Nächte p. P.  ab € 228,-

www.BrautmodeOutlet.de
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Kreistagswahl am 9. Juni 2024
im Wahlkreis 7 - Neustadt/Stolpen

Verantwortungsbewusste und 
ehrliche Politik für unsere Bürgerinnen 
und Bürger in Neustadt und Stolpen!
Christian Kowalow, Sozial- und Pflegeberater und Uwe Steglich, Bürgermeister a. D.
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Mit Ihrer Hilfe finden  
Kinder Platz zum Spielen.

Jedes Kind hat das Recht zu spielen und sich zu bewegen.
Aber viel zu oft fehlt es an geeigneten Räumen im Freien.

Wir setzen uns für bessere Spielplätze in Deutschland ein.

Spendenkonto • IBAN: DE23 1002 0500 0003 3311 11 • Bank für Sozialwirtschaft

Spenden 
Sie unter

www.dkhw.de


